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Feuerwehr auf dem Sprung
ins Straßenbahndepot

Neue Heimat für die Wehren Oberstadt und Wiehre

Noch residieren die Abtei-
lungen Oberstadt und

Wiehre der Freiwilligen Feu-
erwehr unter kaum zumut-
baren Umständen in der
Kirch- und der Schwarz-
waldstraße. Doch nicht
mehr lang: Keine Woche
nach dem Gemeinderatsbe-
schluss erfolgte am vergan-
genen Montag der erste
Spatenstich für ein neues,
gemeinsames Feuerwehr-
haus, das in den Ostteil des
Straßenbahndepots in der
Urachstraße eingebaut
wird.

Schon vor Jahren empfahl
eine Organisationsuntersu-
chung die Zusammenlegung
der beiden Abteilungen. Auf-
grund der beengten Verhält-
nisse an den bestehenden
Standorten sowie des zum
Jahresende auslaufenden Miet-
vertrags in der Schwarzwald-
straße bestand nun also in
mehrfacher Hinsicht Hand-
lungsbedarf. Ursprünglich
sollte eine Kopie des Rieselfel-
der Feuerwehrhauses am Ger-
wigplatz gebaut werden – zu ei-
nem Mehrfachen der jetzt
benötigten 1,35 Millionen
Euro. Aus Finanznot begab
man sich auf die Suche nach
Alternativstandorten – und
wurde in der Urachstraße fün-
dig. Das Straßenbahndepot bie-
tet Raum für einen Einbau mit
knapp über 1000 Quadratme-

tern Nutzfläche – Platz genug
für fünf Feuerwehrfahrzeuge,
zwei Büros, Umkleiden und
Duschen, Lager- und zwei
Schulungsräume, einen Ju-
gendraum und eine Teeküche.
Am Äußeren des historischen
Gebäudes muss kaum etwas
geändert werden; lediglich der
Umbau der heute fünfteiligen
Toranlage zu einer dreiteiligen
ist erforderlich. 

So sahen es auch (fast) alle
Mitglieder im Gemeinderat.
Lediglich die Unabhängigen
Listen sprachen sich gegen das
Projekt aus, weil dadurch, so
ihr Sprecher Atai Keller, „eine
zukünftige visionäre Gebäude-
nutzung“ verhindert würde.
Weil sich dieser Ansicht keine
weitere Fraktion anschließen
wollte, können die Wehren vor-
aussichtlich schon im Dezem-
ber ihr neues Domizil beziehen
und zunächst für 25 Jahre blei-
ben. So lange läuft der Mietver-
trag mit der VAG, der eine Op-
tion für weitere 25 Jahre ent-
hält. Die monatliche Miete liegt
bei 24400 Euro und beträgt
damit geringfügig mehr als bis-
lang, was angesichts der deutli-
chen Verbesserung gegenüber
dem derzeitigen Zustand mehr
als vertretbar ist.

„Die Stadt nicht neu erfinden“
Debatte um „Green City“ im Gemeinderat

Zwei kleine Worte haben
in den vergangenen Wo-

chen für viel Wirbel ge-
sorgt: Den einen klangen
sie zu fremd in den Ohren,
den anderen wirkten sie zu
einfarbig. Was genau der
Begriff „Green City“ um-
fasst und wofür er stehen
soll, wurde in der letzten
Woche auch vom Gemein-
derat erörtert.

Hintergrund der Diskussion
ist eigentlich eine positive Ent-
wicklung: Weil Freiburg sich
auch international einen guten
Namen in Sachen Klimaschutz
und Nachhaltigkeit erworben
hat und sich Anfragen und Be-
suche von Fachtouristen häuf-
ten, haben Stadtverwaltung und
die Freiburg Wirtschaft Touri-
stik und Messe GmbH
(FWTM) ein Konzept ent-

wickelt, um das umweltpoliti-
sche Profil der Stadt zu schär-
fen und weltweit gezielt zu ver-
markten. Dazu wurden nicht
nur ein einheitlicher Messeauf-
tritt und eine neue Themenbro-
schüre erarbeitet, die mit einer
Auflage von jeweils 5000 Ex-
emplaren zunächst in deut-
scher, englischer und chinesi-
scher Sprache erscheint, son-
dern auch der Name „Green
City“ aus der Taufe gehoben.
Der gilt als international ver-
ständlich und wurde von aus-
ländischen Medien bereits für
Freiburg verwendet, stieß aber
in der Stadt selbst auf zumin-
dest geteilte Meinungen. 

Auf Antrag der CDU-Frak-
tion kam der umstrittene Be-
griff jetzt auf die Tagesordnung
des Gemeinderats. OB Salo-
mon beruhigte gleich zu Be-
ginn: „Green City“ sei keines-

wegs als neues Motto oder als
Slogan gemeint. Lediglich für
das „Spezialmarketing“ im
Umweltbereich werde der
Name eingesetzt. „Es ging
nicht darum, die Stadt neu zu
erfinden“, erklärte OB Salo-
mon. 

Dass Freiburg nicht leicht
auf einen Nenner zu bringen
ist, darin waren sich auch die
Fraktionen einig. Die Aufre-
gung um zu viel Grün konnte
Maria Viethen von den Grünen
dennoch nicht nachvollziehen:
Sträflich sei vielmehr, wenn
Freiburg nicht mit seinen Erfol-
gen in der Umweltpolitik wer-
ben würde. Nachhaltigkeit sei
zweifelsohne ein wichtiger Pa-
rameter für die Zukunft der
Stadt, räumte CDU-Fraktions-
vorsitzender Wendelin Graf
von Kageneck ein. Deshalb
will die CDU „Green City“

aber noch lange nicht als Stadt-
slogan verwendet wissen: Der
Begriff sei nicht nur wenig ori-
ginell, sondern bringe auch
Freiburgs Vielfältigkeit nicht
zum Ausdruck, so die Begrün-
dung. Zu wenig Freiburg-Spezi-
fisches sah auch Renate Buchen
von der SPD mit „Green City“
verbunden: „Unter diesem
Stichwort ist im Internet ein
Sammelsurium vom Blumenla-
den bis zum Baumarkt zu fin-
den.“ Auch in der Werbebro-
schüre werde man nicht konkret
genug: „Da wird mit 10000 Ar-
beitsplätzen im Umweltbereich
geworben, doch die beziehen
sich auf die ganze Region.“ Auf
Vielfalt will auch Atai Keller
von den Unabhängigen Listen
bei der Außendarstellung der
Stadt setzen: „Freiburg hat viele
Stärken, die man nutzen und
vermarkten kann.“

Passt! Außer Bahnen finden
im Depot in der Urachstraße
künftig auch Feuerwehren
ihren Platz (Foto: R. Buhl)

Mit dabei beim großen Festumzug.. .
. . . ist dieser plüschige Bewohner des Mundenhofs. Am Sonntag,
27. April, starten dort nämlich mit dem Jubiläums-Frühlingsfest
die ausgedehnten Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag des Tierge-
heges. Als Höhepunkt des Tages werden Kamele, Esel, Alpakas
und Co. dann gemeinsam mit zwei- und vierbeinigen Gratulanten
durchs Gelände ziehen. Gefeiert wird von 11 bis 17 Uhr – mit
Musik und Frühschoppen, einer Ausstellung und Vorführungen,
Dressurkunststückchen, Mitmachständen, Kutschfahrten, Publi-
kumsreiten und vielen anderen Angeboten, die das Tiergehege vor
den Toren der Stadt auch sonst zum beliebten Ausflugsziel für
große und kleine Besucher machen. (Foto: R. Buhl)

Das große Rechnen 
hat begonnen 

Beteiligungshaushalt stößt auf reges Interesse
Anmeldeschluss für Stadtkonferenz am 30.4.

In den vergangenen drei
Wochen seit dem Start des

Online-Beteiligungshaus-
halts am 7. April haben sich
Hunderte Freiburgerinnen
und Freiburger an den Dis-
kussionen zum Doppelhaus-
halt 2009/2010 beteiligt. Ins-
gesamt ließen sich bislang
1400 Personen online regi-
strieren, rund 1000 haben ei-
nen Haushalt mit persönli-
chen Schwerpunkten per
Rechner erstellt, und rund
500 Beiträge wurden für die
Internet-Foren verfasst.

Zufrieden mit der Resonanz
der Bürgerschaft auf das städti-
sche Beteiligungsangebot zeigt
sich Projektleiterin Annette
Schubert: „Besonders der On-
line-Rechner hat eingeschla-

gen, und wir haben mit rund
1000 persönlich aufgestellten
Haushalten schon zur Halbzeit
eine deutlich höhere Beteili-
gung erreicht, als zum Beispiel
die Millionenstadt Hamburg
mit 2100 beim dortigen Bürger-
haushalt 2006.“

Noch bis zum 9. Mai laufen
die Internetforen (unter www.
freiburg.de/beteiligung), die
von einem externen Moderati-
onsteam begleitet werden. Nach

der ersten Austauschphase wer-
den zur Zeit in Unterforen Ar-
gumente zu einzelnen Themen-
feldern, sogenannten Wikis, zu-
sammengetragen. So erhält
man einen guten Überblick aller
Vorschläge zu Themen wie
etwa die Förderung von Behin-
derten oder zum Ausbau des öf-
fentlichen Personennahver-
kehrs. Diese Wikis und die auf-
gestellten Haushalte werden,
neben der Umfrage vom No-
vember und der Stadtkonferenz
im Juni, als Ergebnis für die
Haushaltsberatungen der Ge-
meinderats aufbereitet.

Der nächste Baustein des Be-
teiligungshaushalts wird die
Stadtkonferenz sein. Hierbei
sollen in themenbezogenen
Kleingruppen die städtischen
Leistungen gewichtet werden.
Für diese eineinhalbtägige Ver-
anstaltung, die am 20. und 21.
Juni in der Messe stattfindet,
haben sich bereits 135 Personen
angemeldet. Anmeldeformu-
lare finden sich im Internet und
auf der Rückseite der Broschüre
zum Beteiligungshaushalt. Wer
noch unentschlossen ist, sollte
sich aber beeilen: Anmelde-
schluss für die Stadtkonferenz
ist der 30. April. 

„Besondere Haushaltskennt-
nisse muss niemand mitbrin-
gen“, beruhigt Annette Schu-
bert. Alle erforderlichen Infor-
mationen erhält man vor Ort
von den Fachleuten der Verwal-
tung. 

FreiBurger

2009 2010
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A D R E S S E N

Verwaltung unterstützt Dattler-Ausbau
Damit es weiter aufwärts geht mit dem Restaurant Dattler ent-
steht zur Zeit nicht nur ein neuer Schrägaufzug, der die veraltete
und inzwischen abgerissene Seilbahn ersetzen wird. Auch die
Erweiterungspläne des alteingesessenen Restaurants auf dem
Schloßberg fanden jetzt die Zustimmung der Verwaltung – freilich
unter hohen Umwelt- und Gestaltungsauflagen. Dem Gesamtkon-
zept, das die Neubaupläne, die Verkehrserschließung und die
Umweltauflagen beinhaltet, wird sich der Gemeinderat am 6. Mai
widmen. (Foto: E. Heusel)

Ökologische und soziale
Standards bei Aufträgen

Jährlich gibt die öffentliche Hand in Deutschland rund 250
Milliarden Euro für Bau- und Dienstleistungen sowie die Pro-
duktbeschaffung aus – das entspricht mehr als zehn Prozent des
Bruttoinlandsprodukts. Die Kommunen haben an diesem Auf-
tragsvolumen entscheidenden Anteil.

Diese immense Nachfragemacht bietet die Chance, durch öko-
logische und soziale Vorgaben bei öffentlichen Ausschreibungen
sowohl umweltfreundlichen wie auch sozialverträglichen Pro-
dukten, Technologien und Dienstleistungen am Markt zu einem
Durchbruch zu verhelfen. 

Auf diesem Wege können die Kommunen u. a. auch zur Errei-
chung kommunaler und nationaler Klimaschutzziele beitragen,
beispielsweise durch das explizite Vorschreiben ehrgeiziger Ener-
gieverbrauchsstandards bei der Ausschreibung von EDV-Geräten,
Kühlschränken, Leuchten oder sonstiger energieverbrauchender
Produkte. 

Gleichzeitig kann damit – zumindest mittel- bis langfristig –
auch der städtische Haushalt finanziell entlastet werden, wenn
verbrauchsarme, langlebige und bei Betrieb, Unterhaltung und
Entsorgung aufwandsminimierte Güter und Leistungen ausge-
schrieben und bezogen werden. Das Fraunhofer Institut hat er-
rechnet, dass allein bei der Informationstechnologie ein wirt-
schaftliches Einsparpotenzial von 30-50% der Stromkosten mög-
lich ist. Bei vielen anderen Produkten und Leistungen dürfte dies
vergleichbar sein, wobei bei Bauleistungen und Beschaffungen
v.a. eine umfassende Lebenszyklusbetrachtung von Interesse ist.

Die Stadt Freiburg steht beim Thema umweltfreundliches und
sozialverträgliches Beschaffungswesen nicht am Anfang: Seit
1992 sind die „Richtlinien für umweltfreundliches Beschaffungs-
und Vergabewesen“ in Kraft, die die Berücksichtigung umweltre-
levanter Aspekte im Rahmen der Leistungsverzeichnisse bei Aus-
schreibungen und bei der Wertung der Angebote vorsehen. Zu
nennen sind weiter der Freiburger Niedrigenergiestandard für
Wohngebäude, der Tropenholz-, PBC- und PVC-Verzicht sowie
die verstärkte Verwendung von Holz als Baustoff.

Im vergangenen Jahr wurden zudem unter dem Stichwort „Fai-
res Rathaus“ weitere Umwelt- und Sozialstandards beschlossen
(z. B. der Ausschluss von Produkten, die durch ausbeuterische
Kinderarbeit hergestellt wurden) und im Rahmen von „Bauleitli-
nien“  für die Sanierung, den Aus- und Neubau städtischer Ge-
bäude zusätzliche ökologische Vorgaben erarbeitet (z. B. Blaue-
Engel-Produkte).

Trotz dieser guten Ansätze stellt sich die Frage, ob tatsächlich
bei allen Beschaffungen und Ausschreibungen der Stadt Freiburg
eine bestmögliche und aktuelle Berücksichtigung ökologischer
und sozialer Standards gewährleistet ist.

JF/Die Grünen haben deshalb beantragt, dem Gemeinderat ei-
nen Bericht über den aktuellen Stand und die bisherigen Erfah-
rungen und Erfolge mit umwelt- und sozialrelevanten Vorgaben
beim Beschaffungs- und Vergabewesen der Stadt und der städti-
schen Gesellschaften vorzulegen. Darüber hinaus haben wir die
Verwaltung zur Erarbeitung bzw. Aktualisierung entsprechender
Richtlinien anhand zwischenzeitlich vielfach vorliegender Leitfä-
den, Empfehlungen und Erfahrungen unterschiedlichster öffentli-
cher und privater Organisationen aufgefordert. Wertvolle Unter-
stützung könnten dabei die in Freiburg ansässige Organisation
ICLEI sowie das Ökoinstitut leisten, die seit Jahren intensiv mit
dieser Thematik befasst sind.

Künftig sollte gewährleistet sein, dass das gesamte Beschaf-
fungs- und Vergabewesen der Stadt Freiburg wie auch der städti-
schen Gesellschaften hinsichtlich der ökologischen und sozialen
Verträglichkeit den neuesten fachlichen und rechtlichen Erkennt-
nissen entspricht und damit die Ziele einer nachhaltigen Wirt-
schaftsweise unterstützt werden.

BM von Kirchbach und Theater-
leitung misstrauen den Bürgern

Einen klaren Missbrauch des Beteiligungshaushalts und der
Mitarbeiterschaft sehen die Freiburger Christdemokraten in der
jüngst von der Theaterspitze ausgesprochenen „dringendsten
Bitte“ an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im Haushalts-
rechner der Stadt einen erhöhten Theaterzuschuss einzusetzen.
Eine dringendste Bitte, den Theaterzuschuss massiv zu erhöhen,
ist de facto eine Anweisung an die abhängig Beschäftigten zum
Missbrauch des Beteiligungshaushalts. Statt sich inhaltlich an der
Diskussion zu beteiligen und die Mitarbeiter hierzu zu motivie-
ren, sei von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur gefordert
worden, den Theaterzuschuss massiv zu erhöhen.

Theater-Aktion schadet der Stadt
Das Freiburger Theater findet sich nun als

Negativbeispiel für die unschöne Methode ge-
zielter Einflussnahme auf den Titelseiten über-
regionaler Zeitungen. „Die Theaterleitung hat
dem Image und dem Ruf unseres Stadttheaters
und damit auch der Stadt selbst sehr geschadet“,
stellt der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsit-
zende Udo Harter fest.

Verlässliche Finanzplanung für das Theater

Ursula Kuri, die kulturpolitische Sprecherin der CDU, betont
die Notwendigkeit einer verlässlichen Finanzplanung für das
Theater. Die Aktion von Frau Mundel hält sie dennoch für nicht
glücklich: „Es gibt schließlich auch genug Bürger, die sich wohl-
überlegt für eine differenzierte Steigerung des Theateretats aus-
gesprochen haben.“ 

BM von Kirchbach hat Angst vor Bürgermeinung
Udo Harter machte keinen Hehl aus seinem Ärger über das

jüngste Interview von Ulrich von Kirchbach. Dieser hatte die
massive Erhöhung des Etats als allgemeine Zustimmung zum
Theater gedeutet, obwohl ihm als oberster Dienstherr bekannt
sein musste, was die Intendantin ihren Mitarbeitern „dringendst“
empfahl. „Bürgermeister von Kirchbach nutzt das manipulierte
Bürgervotum, um seine Interessen im Kulturbereich zu unter-
mauern“, so Udo Harter. Der stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende mutmaßt: „Dahinter kann nur die Angst des Kulturbürger-

meisters vor der Meinung der Bürgerinnen und
Bürger stecken.“

Repräsentative Säule notwendig
Durch die unschöne Aktion des Theaters sieht

sich die CDU-Fraktion in ihrer Haltung zum
Bürgerhaushalt bestätigt: „Wir haben immer
darauf Wert gelegt und auch im Gemeinderat
durchgesetzt, dass eine dritte repräsentative
Säule des Beteiligungshaushalts erfolgen soll“,
so Berthold Bock.

Die SPD-Fraktion möchte auf zwei Veranstaltungen 
hinweisen, zu denen wir Sie herzlich einladen:

Was ist los mit Freiburgs
Wohnungen?

Freiburg ist eine der wenigen wachsenden Städte mit starker
Nachfrage nach Wohnungen in allen Preissegmenten. Vor allem
steigt der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. Die Diskussionen
um die Mieterhöhungen in den letzten Monaten, der Bürgerantrag
„Möglichkeiten der Stadt, dem Mietpreisanstieg in Freiburg wirk-
sam entgegenzutreten“ machen dies deutlich. Erneut wird sich der
Gemeinderat mit den Wohnungen in der Stadt befassen. Bausteine
für eine Wohnungspolitik wurden vorgelegt, mit Möglichkeiten,
wieder mehr geförderte Wohnungen zu errichten. 

Wie diese Bausteine wirken, darüber wollen wir mit Ihnen dis-
kutieren am 

Montag, 28. April 2008, 20.00 Uhr in der 
Erwachsenenbegegnungsstätte Weingarten (EBW),

Sulzburger Straße 18, 79114 Freiburg
Teilnehmer:
• Ulrich von Kirchbach, Sozialbürgermeister
• Hans-Peter Neuhaus, Wohnungsamtsleiter der Stadt Dortmund
• Gustav-Adolf Haas, MdL, wohnungspolitischer Sprecher der 

SPD-Landtagsfraktion
• Renate Buchen, Vorsitzende der SPD-Gemeinderatsfraktion. 
Moderation: Walter Krögner, Stadtrat

SPD-Fraktion in der Innenstadt
Unter dem Motto „Arbeiten und Leben in der Innenstadt – wel-

che Probleme müssen wir lösen?“ lädt Sie die SPD-Fraktion zur
Gesprächsreihe „Fraktion vor Ort“ ein:

Mittwoch, 7. Mai 2008, 19.30 Uhr, in die Alte Wache / 
Haus der Badischen Weine am Münsterplatz 

Lästige Bürgerbeteiligung
Am 6. Mai wird im Gemeinderat das Thema „Möglichkeiten

der Stadt, den drastischen Mietpreissteigerungen wirksam entge-
genzutreten“ behandelt. Mit über 4500 Unterschriften hat die
Bürgerinitiative „Wohnen ist Menschenrecht“ die Behandlung
dieses Themas im Gemeinderat durchgesetzt. So sieht es die Ge-
meindeordnung für BaWü (Paragraph 20) vor. Doch Verwaltung
und  „Allianz“ passt das Thema nicht und der Bürgerantrag schon
gar nicht. Seit Wochen wird fälschlicherweise behauptet, das
Thema würde unabhängig vom Bürgerantrag ohnehin im Ge-
meinderat verhandelt. 

Die Verwaltung hat nun eine Vorlage erstellt zur „Wohnungssi-
tuation in Freiburg“, die auch am 6. Mai diskutiert werden soll.
Zum Bürgerantrag fällt ihr nicht mehr ein, als dem Gemeinderat
vorzuschlagen, den Bürgerantrag für zulässig zu erklären und die
inhaltliche Diskussion nicht zum Bürgerantrag selbst, sondern
zum eigenen Tagesordnungspunkt „Wohnungssituation“ zu
führen. Damit soll der Bürgerantrag und seine politische Zielset-
zung entwertet und die Vorhaben der Verwaltung aufgewertet wer-
den. Dies entspricht aber nicht den Intentionen der Gemeinde-
ordnung und schon gar nicht einem respektvollen Umgang mit
dem (basis-)demokratischen Instrument des Bürgerantrags. Die
Älteren der Leser/innen werden sich vielleicht noch erinnern,
dass die Grünen einmal für ein Mehr an direkter Demokratie und
Bürgerbeteiligung standen. Heute scheinen parteiegoistische Er-
wägungen, die Arroganz der Macht und die Durchsetzung eigener
Positionen im Vordergrund zu stehen. Schade eigentlich.

Eine öffentliche Diskussion über die Anliegen  des Bürgeran-
trags einerseits und die Handlungsmöglichkeiten des Gemeinde-
rats andererseits wäre eigentlich selbstverständlich, zumal sich
die Stadt für die Bürgerbeteiligung momentan so ins Zeug legt.
Zumindest erwarten wir jedoch von der Verwaltung, dass sie dem
Gesetz entsprechend eine Vorlage erstellt, die sich – in Würdigung
der 4500 Stimmen – mit den sozialpolitischen Intentionen und
Zielen des Bürgerantrags auseinandersetzt. Unsere Fraktion wird
eigene Anträge stellen, die dauernde Mieterhöhungen und ein
weiter steigendes Mietpreisniveau in Freiburg verhindern sollen.
Freiburg muss für alle Bürgerinnen und Bürger bezahlbar sein!

Preisanhebung im ÖPNV 
ab August 2008

In der kommenden Gemeinderatssitzung steht die Tarifer-
höhung des öffentlichen Nahverkehrs auf der Tagesordnung.
Nach vielen Preiserhöhungen in den letzten Wochen und Mona-
ten in fast allen Lebensbereichen steht auch der Verbundtarif vor
einer Anpassung. Nach der Berechnung aus dem Grundlagen- und
Zuschussvertrag werden sich die dem RVF angeschlossenen Ver-
kehrsbetriebe und weitere zwölf private Busunternehmen auf eine
Erhöhung für die Regiokarte von 1,50 Euro einigen. Es wird un-
umgänglich sein, dass auch der Gemeinderat seine in der Ver-
bandsversammlung vertretenen Mitglieder beauftragt, der Tarif-
anpassung zuzustimmen. 

Nach einem komplizierten Kalkulationsverfahren werden jähr-
lich die Tarife für ein weiteres Jahr angepasst. Fast logisch, dass
diese Anpassung zu einer Erhöhung führen muss. Enorme Ener-
giekostensteigerungen und Tariferhöhungen des Fahrpersonals
sind überwiegend die Ursache. Dabei tragen alle Gesellschafter
immer noch selbst ein gewisses Risiko. Sie müssen die Betriebs-
kosten erwirtschaften und Zukunftsinvestitionen tätigen. 

Für das Jahr 2007 hatte der Regionale Verkehrsverbund eine
geringere Anpassung errechnet, als jetzt vorgeschlagen wird.
Doch durch die Tariferhöhungen in diesem Jahr wird die Kalku-
lation für das kommende Jahr bei weitem die des vergangenen
Jahres überschreiten. Wir stimmen deshalb den Überlegungen des
Verkehrsverbunds zu, die Erhöhungen für die nächsten beiden
Jahre zu koppeln, um die erwartete erhebliche Preissteigerung im
Jahr 2009 zu „glätten“. Das Ergebnis allerdings lässt sich nicht
vermeiden. Es wird auch im Jahr 2009 wieder zu einer Anpassung
der Tarife im öffentlichen Nahverkehr kommen müssen. Umwelt-
und Klimaschutz sind unumgänglich, dafür hatten sich der Ge-
meinderat und viele Bürgerinnen und Bürger wiederholt ausge-
sprochen. Aber alles hat auch seinen Preis, auch und gerade der
Klimaschutz. 

A U S  D E N  F R A K T I O N E N
Die Beiträge dieser Seite werden inhaltlich von den 

Parteien und Gruppierungen im Gemeinderat verantwortet

(Fortsetzung nächste Spalte)
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Im Laubenweg soll der Bahnlärm
künftig draußen bleiben 

In Alt-Haslach entstehen 99 Neubauwohnungen mit Schall- und Erschütterungsschutz

Wie haben das die Men-
schen nur die ganze Zeit

ausgehalten?“ fragte OB Salo-
mon, nachdem ein Güterzug die
Baustelle passiert hatte. 80
Jahre lang lebten die Anwohner
des Haslacher Laubenwegs in
Einfachstwohnungen unmittel-
bar neben der Güterbahnlinie
und waren dem Lärm schutzlos
ausgeliefert. Das soll jetzt an-
ders werden. In den kommen-
den zwei Jahren errichtet die
Freiburger Stadtbau am Lau-
benweg insgesamt 99 Wohnun-
gen in sieben Gebäuden, die der
Bahnlinie allesamt den Rücken
zuwenden und mit Schall- und
Erschütterungsschutz ausge-
stattet sind. Nachdem in den
vergangenen Monaten die Alt-
gebäude abgerissen worden wa-
ren, feierten Vertreter des Ge-
meinderats, der Stadtbau, der
beteiligten Baufirmen und Ban-
ken sowie der Anwohnerschaft
den Neubaubeginn mit dem ob-
ligaten ersten Spatenstich.

Die L-förmigen Gebäude
sind nach Südosten ausgerichtet,
wo sie kleine Höfe bilden, und
wenden der Bahn die nahezu
fensterlose Nordwestseite zu.
Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnun-
gen sind durchweg barrierefrei
gestaltet und vor allem für ältere
Menschen und Familien ge-
dacht. Zusätzlich entstehen dort
eine Tiefgarage mit 103 Stell-
plätzen sowie eine Gewerbeein-
heit, in der auch das Mieter-
büro der Stadtbau unterge-
bracht sein wird. „Ein Mit-
arbeiter der Stadtbau wird
sich von dort aus um die
Belange unserer Mieter im
Quartier kümmern“, ver-
sprach Ralf Klausmann, Ge-
schäftsführer der Stadtbau. Die
bisherigen Bewohner des Lau-
benwegs konnten zu 90 Prozent
mit Wohnungen in Alt-Haslach
versorgt werden. Wer will, hat
jedoch eine Rückkehroption in
den „neuen“ Laubenweg. Insge-
samt werden dort 300 Menschen
eine neue Heimat finden.

Architektonisch stellte die
Bebauung neben der Bahnlinie
eine große Herausforderung
dar. Gilt es doch, die Bewohner
nicht nur vor dem Lärm, son-

dern auch vor den Erschütterun-
gen der täglich rund 200 Güter-
züge zu schützen. Hierzu schlug
das Freiburger Architekturbüro
Franz und Geyer eine sieben
Meter tiefe Schlitzwand vor, die
aus Bentonit, einer Mischung
aus Ton und Zement, be-
steht und die
die 

E r -
schütterun-

gen nahezu voll-
ständig auffängt. Erstmals im
Land wurde im Laubenweg ein
solches Konzept umgesetzt. Die
der Bahn zugewandte Rückseite
der viergeschossigen Häuser

schützt die dahinterliegenden
Wohnungen und auch das ganze
Viertel vor dem Bahnlärm.
Diese Fassade ist durch vergla-
ste Treppenhäuser und einige
kleine Fenster gegliedert und

soll begrünt
werden.

Nicht
zuletzt sorgt

ein Spezialputz
dafür, dass der Schall

nicht in Richtung Weingarten
reflektiert wird. 

Die Gesamtkosten der Wohn-
anlage werden sich auf 14 Mil-
lionen Euro belaufen, die unter
anderem durch zinsverbilligte
Darlehen nach dem Landes-
wohnraumförderungsgesetz
und aus dem KfW-Programm
„ökologisch Bauen“ finanziert

werden. Die Basismiete wird für
die Mieter bei 4,50 Euro je Qua-
dratmeter liegen. 

Das Neubauprojekt im Lau-
benweg ist eines von vielen im
Sanierungsprogramm „Soziale
Stadt Alt-Haslach“. Von Grund
auf modernisiert wurden in den
vergangenen vier Jahren bereits
einhundert Wohnungen im Non-
nenmattenweg und in der Ris-
lerstraße. In vollem Gang sind
die Arbeiten zur Zeit im Lau-

benhof, einer denkmalge-
schützten Arbeitersiedlung
aus den 30er-Jahren, die be-

reits zur Hälfte abgeschlossen
sind. Dort wurden Wohnungen
zusammengelegt, Bäder einge-
baut sowie Heizungen und In-
stallationen modernisiert. Wei-
tere Sanierungen und Moderni-
sierungen stehen in der Da-
maschke-, der Kampffmeyer-
straße und der Straße Im Wein-
garten auf dem Programm wie
auch der geplante Bau eines
Stadtteiltreffs. Die Finanzie-
rung erfolgt zu 60 Prozent über
das Bund-Länder-Programm
„Soziale Stadt“ und zu 40 Pro-
zent über die Stadt Freiburg. 

Theater kauft das
Theater zurück

Im September 1996 hatte der
Gemeinderat beschlossen, die
Sanierung und Erweiterung des
Theaters mit einem Leasingmo-
dell zu finanzieren, das zum da-
maligen Zeitpunkt günstiger als
eine herkömmliche Kreditfi-
nanzierung war. Seither gehör-
ten das Theater und das Thea-
tercafé nicht mehr der Stadt,
sondern einer Leasinggesell-
schaft. 

Weil die damals vertraglich
festgelegte Mindestrendite
mittlerweile nicht mehr erreicht
wird, haben die beteiligten Ban-
ken von ihrem Sonderkündi-
gungsrecht Gebrauch gemacht.
Zur weiteren Finanzierung
standen zumindest theoretisch
vier Modelle zur Wahl. Die
günstigste Variante ist der
Rückkauf der Immobilie, der
durch die Aufnahme eines
Kommunaldarlehens finanziert
wird. Rund 21,6 Millionen
Euro muss der Eigenbetrieb
Theater dafür aufwenden, der
im Gegenzug die Kosten für
Zins und Tilgung zuzüglich der
Nebenkosten aus dem städti-
schen Haushalt erstattet be-
kommt. Die Verwaltung geht
davon aus, dass diese Summe
niedriger ist als die bisherige
Leasingrate. Ohne Diskussion
stimmte der Gemeinderat am
vorvergangenen Dienstag der
Verwaltungsvorlage einstim-
mig zu.

GEMEINDERAT IN KÜRZE
Parkplatz wird
Bauland

Auf einem rund 3000 Qua-
dratmeter großen Gelände am
Sandfangweg zwischen
Dreisam und Schwarzwald-
straße, das gegenwärtig als
Parkplatz genutzt wird, sollen
drei viergeschossige Punkthäu-
ser mit Attikageschoss errichtet
werden. An der Schwarzwald-
straße ist eine gemischte Nut-
zung geplant, und auch das dort
ansässige Sporthaus Kiefer soll
eine Erweiterungsmöglichkeit
erhalten. Der vorhandene
Baumbestand soll soweit mög-
lich erhalten bleiben. 

VEP 2020
verabschiedet

Einstimmig hat der Gemein-
derat den Verkehrsentwick-
lungsplan (VEP) 2020 verab-
schiedet. Er dient Verwaltung
und Bürgerschaft als Leitlinie
für die künftige verkehrliche
Entwicklung. Aus detaillierten
Analysen leitet der VEP Maß-
nahmenpakete für die verschie-
denen Verkehrsarten ab. Wich-
tigste Ziele sind die Vermei-
dung des motorisierten Ver-
kehrs, dessen Verlagerung auf
umweltverträgliche Verkehrs-
mittel und die verträgliche Ab-
wicklung des nicht verlagerba-
ren Autoverkehrs. Das Amts-
blatt wird in Kürze ausführlich
über den VEP 2020 berichten.

(Gemeinderat vom 15. April)

Auf die Plätze, fertig, los! Was die Spaten bewirken sollen, zeigt das Modell unten
(Foto: R. Buhl, Modell: FSB)

Familienzentrum im
neuen Quartier

Grundsteinlegung für St. Augustinusheim
Baubeginn auf dem Coats-Mez-Gelände

Wo früher viele Fäden
zusammenliefen, soll

bald ein dichtes Netz sozia-
ler Beziehungen entstehen:
Letzte Woche wurde auf
dem ehemaligen Firmen-
gelände der Seidenzwirne-
rei Coats-Mez der Grund-
stein für das St. Augustinus-
heim gelegt – der Auftakt
für die Bebauung des 1,4
Hektar großen Areals zwi-
schen Kartäuserstraße und
Schlossberg.

Neben dem Neubau des Kin-
derheims sollen hier bis 2011
acht Wohnhäuser mit 110 Ei-
gentumswohnungen und ein
Dienstleistungsgebäude entste-
hen. Bereits im nächsten Jahr
sollen knapp die Hälfte davon
fertiggestellt und auch das Au-
gustinusheim bezugsfertig
sein. 25 Kinder leben momen-
tan in der vom Sozialdienst ka-
tholischer Frauen betreuten
Einrichtung, die lange nach ei-
ner Alternative zum jetzigen
sanierungsbedürftigen Stand-
ort in der Wintererstraße ge-

sucht hatte. Vier Millionen
Euro wird der Neubau kosten,
mit dem im St. Augustinusheim
auch ein neues Konzept der Fa-
milienarbeit umgesetzt werden
soll: Die vollstationäre Einrich-
tung der Kinder- und Jugend-
hilfe will sich zu einem Famili-
enzentrum weiterentwickeln,
das sich mit neuen Angeboten
zu Erziehung, Betreuung und
Beratung und als Begegnungs-
stätte in das entstehende Wohn-
gebiet integriert. 

Als Bauherr für das gesamte
Projekt, das unter dem Namen
„Freiburg Leben“ vermarktet
wird, zeichnet das Siedlungs-
werk Stuttgart verantwortlich,
das überwiegend dem Bistum
Rottenburg-Stuttgart gehört. In
dem neuen Quartier will das
Unternehmen soziale und öko-
logische Faktoren gleicher-
maßen berücksichtigen: Gene-
rationenübergreifendes und
barrierefreies Wohnen sind am
Fuße des Schlossbergs ebenso
geplant wie eine innovative
Energieversorgung über ein ei-
genes Nahwärmenetz.

Kurze Wege für Konsu-
menten, eine lebendige

Innenstadt und keine Ab-
wanderung auf die grüne
Wiese: Das will Freiburg seit
1992 mit dem Märkte- und
Zentrenkonzept sicherstel-
len. In seiner Sitzung vom
15. April änderte der Ge-
meinderat 28 Bebauungs-
pläne, mit denen die dritte
Stufe des Märkte- und Zen-
trenkonzepts umgesetzt
wird. 

Das vor 16 Jahren vom
Stadtplanungsamt entwickelte
Konzept zur Lenkung der Ein-
zelhandelsstandorte wurde be-
reits  1997 einer Revision un-
terzogen, um auf die dynami-
sche Entwicklung des Einzel-
handels, insbesondere den
Trend zu immer größeren Ver-
kaufsflächen und verkehrsgün-
stigeren Lagen, reagieren zu
können. Die grundlegenden
Ziele haben sich aber nicht
geändert: Die Funktion Frei-
burgs als Oberzentrum soll
durch das entsprechende Ange-
bot in der Innenstadt gesichert
und gleichzeitig die Nahversor-
gung in den Stadtteilen garan-
tiert werden, gewerbliche

Flächen demgegenüber in er-
ster Linie Handwerk, Dienstlei-
stung und Produktion vorbe-
halten bleiben. Im Flächennut-
zungsplan, der im Dezember
2006 wirksam wurde, sind
sämtliche Standorte für
großflächigen Einzelhandel in
der Peripherie – 55 sind es in
Freiburg – verbindlich festge-
legt. Für die Umsetzung sorgen
dann Bebauungspläne, die
nicht nur die Verkaufsfläche
festschreiben können, sondern
auch das Sortiment begrenzen.
Unterschieden wird hier zwi-
schen Kleidung, Schuhen,
Schmuck sowie Lebensmitteln,
Drogeriewaren und anderen
Dingen des täglichen Bedarfs,
die in der Innenstadt oder den
Stadtteilzentren verkauft wer-
den sollen, und „nicht-zentren-
relevanten“ Warengruppen –
vom Rasenmäher bis zur
Waschmaschine alles, was eher
unhandlich und schwer zu
transportieren ist und auf der
grünen Wiese seinen Platz be-
kommt.

Die jetzt beschlossenen und
mit ihrer Veröffentlichung in
einer der nächsten Amtsblatt-
Ausgaben rechtskräftig wer-
denden Änderungen betreffen

zunächst die  Gewerbe- und In-
dustriegebiete: Im Gewerbege-
biet  Haid etwa wird die
Neuansiedlung jeglichen Ein-
zelhandels ausgeschlossen,
auch im Industriegebiet Nord
wurde der Bereich mit Einzel-
handels-Vollausschluss erwei-
tert. Gleichzeitig können in al-
len gewerblich genutzten Bau-
gebieten vorhandene Märkte
mit nicht-zentrenrelevanten
Sortimenten ihre Verkaufs-
fläche bis 800 Quadratmeter
erweitern. Größere Märkte
dürfen sich allerdings ebenfalls
nicht ansiedeln. Auch die Sor-
timentsliste hat sich in einigen
Bereichen entsprechend der
aktuellen Fassung des Flächen-
nutzungsplans geändert: Bier-
und Sprudelkisten beispiels-
weise gelten künftig als nicht
mehr zentrenrelevant, auch
Tiernahrungsmittel in Groß-
packungen können künftig
ebenso auf der grünen Wiese
verkauft werden. 

Für die bestehenden Einzel-
handelsriesen im nicht-zen-
trenrelevanten Bereich, also
vor allem die großen Möbel-
häuser oder Bau- und Garten-
märkte, für die die Stadt Son-
dergebiete ausgewiesen hat,

werden künftig sowohl das Sor-
timent als auch die Verkaufs-
fläche verbindlich im Bebau-
ungsplan festgesetzt. Kleinere
Märkte können ihr nicht-zen-
trenrelevantes Sortiment auch
in Zukunft ändern und dürfen
auf bis zu zehn Prozent ihrer
Verkaufsfläche auch ein zen-
trenrelevantes Randsortiment
anbieten. 

Mit der Fixierung der Ver-
kaufsflächen will die Stadt
nicht nur den Wildwuchs auf
der grünen Wiese eindämmen:
Sie dient auch dazu, das be-
grenzte Entwicklungspotenzial
für Einzelhandelsflächen auf
die neuen Standorte an der Her-
mann-Mitsch-Straße, auf dem
ehemaligen Brielmann-
Gelände und in Zukunft auch in
den Bereich des Güterbahnhofs
Nord zu lenken. 

Jetzt müssen noch elf wei-
tere Bebauungspläne entspre-
chend der neuen Regelungen
geändert oder aufgestellt wer-
den. Die Verfahren dazu sind
bereits größtenteils im Gange.
Am Ende dürfte Freiburg dann
ein ganzes Stück weiter sein
beim Versuch, die Lebensqua-
lität in der Stadt für die Zukunft
zu sichern.

Freiburg bleibt sich treu
28 Bebauungspläne den neuen Regelungen des Märkte- und Zentrenkonzepts angepasst

Unnötiger Hinweis: Fast überall in Freiburg finden dieser
Tage Grundsteinlegungen statt (Foto: R. Buhl)
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Wohnraum muss bezahlbar bleiben
Stadt legt Konzept zur Wohnraumversorgung vor – Ziel: Weiterhin geförderter Wohnungsbau für einkommensschwache Schichten

„Viele brauchen einen sozial
geschützten Wohnungsmarkt“

Interview mit Werner Hein, dem Leiter des Amts für Wohnraumversorgung, 
über die Besonderheiten des Freiburger Wohnungsmarkts

Amtsblatt: Obwohl der An-
teil geförderter Wohnungen in
Freiburg mit 13 Prozent so
hoch ist wie in keiner anderen
deutschen Stadt, reicht dies zur
Wohnraumversorgung nicht
aus. Warum ist dies so und was
unterscheidet Freiburg von an-
deren Städten?

Werner Hein: Hierfür gibt
es zunächst zwei Gründe. Die
Bevölkerung in Baden-Würt-
temberg wird voraussichtlich
bis Mitte des kommenden
Jahrzehnts anwachsen, und
Freiburg steht seit Jahren an
der Spitze dieser Entwicklung.
Deshalb steigt die Nachfrage
nach Wohnraum weiterhin an.
Zweitens weist Freiburg eine
vergleichsweise geringe
durchschnittliche Kaufkraft
der Haushalte auf, auch weil
hier der Prozentsatz derjeni-
gen Haushalte relativ hoch ist,
die auf Transfereinkommen
angewiesen sind, beispiels-
weise auf Arbeitslosengeld.
Dies verstärkt die Nachfrage
im unteren Preissegment. Das
bedeutet, dass viele Menschen
hier auf einen sozial geschütz-
ten Wohnungsmarkt angewie-
sen sind, bei dem die Miethöhe
und die Zugangsvoraussetzun-

gen nicht von der freien Kon-
kurrenz der Wohnungsnach-
frage und -anbieter bestimmt
werden.

Welche Wohnungen muss die
Stadt für diese Bevölkerungs-
gruppen bereitstellen?

Die städtische Wohnungssu-
cherdatei spricht eine klare
Sprache. Rund 60 Prozent der
wohnungssuchenden Haus-
halte sind Single-Haushalte.
Was fehlt, sind also kleine
Wohnungen. Ebenso Mangel-
ware sind besonders große be-
zahlbare Wohnungen für kin-
derreiche Familien.

In den letzten Jahren sind bis

zu 25 Millionen Euro pro Jahr
aus dem Landeswohnungsbau-
programm nach Freiburg ge-
flossen. Seit 2007 werden Miet-
wohnungen überhaupt nicht
mehr gefördert. Was bedeutet
das für die Wohnversorgung
von einkommensschwachen
Haushalten? 

Zunächst die gute Nachricht.
2006 konnten wir mehr als die
Hälfte des gesamten Förder-
kontingents des Landes nach
Freiburg lenken. Hierdurch
entstehen derzeit rund 400 neue
geförderte und damit bezahl-
bare Mietwohnungen. 2007
und 2008 flossen überhaupt
keine Fördermittel, weil sich
das Land aus der allgemei-
nen Mietwohnraumförderung
zurückzog. 

Parallel hierzu werden in den
nächsten Jahren etliche Woh-
nungen aus der Mietpreis- und
Belegungsbindung herausfal-
len. Das heißt, das Angebot an
bezahlbarem Wohnraum sinkt.
Deshalb hat die Verwaltung
dem Gemeinderat ein Konzept
vorgelegt, wie das Angebot an
gefördertem Wohnraum aus ei-
gener Kraft – also ohne Lan-
desförderung – ausgeweitet
werden kann.

Ist denn damit zu rechnen,
dass das Land wieder in die
Förderung des Mietwohnungs-
baus einsteigen wird, und wenn
ja, wann? 

Wir stehen in ständigem
Kontakt mit dem Wirtschafts-
ministerium und fordern ge-
rade für die Ballungszentren
wie Stuttgart und Freiburg eine
Wiederaufnahme der Miet-
wohnraumförderung. Es sieht
so aus, als höre man die
Stimme aus Freiburg. Ich bin
also verhalten optimistisch.

Das Amt für Wohnraumver-
sorgung ist erst zum Jahresbe-
ginn 2008 neu eingerichtet
worden. Was ändert sich damit
für die Bürger? 

Wir sind ja noch mitten im
Aufbau, aber unser mittelfri-
stiges Ziel ist es, den Bürgerin-
nen und Bürgern ein Kompe-
tenzzentrum für alle Fragen
rund um die Wohnraumversor-
gung anzubieten. Einen Ser-
vice aus einer Hand also, von
der Beratung und Betreuung
bei drohender oder eingetrete-
ner Obdachlosigkeit, über die
Präventionsarbeit zur Vermei-
dung von Wohnungsproble-
men bis hin zur Wohnraumför-
derung.

Vier Wände und ein Dach über dem Kopf können sich viele Bürgerinnen und Bürger aus
eigener Kraft nicht leisten (Foto: A. J. Schmidt)

In Freiburg ist Wohnen teu-
rer als in den meisten deut-

schen Großstädten. Eine
jüngst veröffentlichte Stu-
die des Instituts „Empirica“
weist für den Stadtkreis eine
der höchsten Durchschnitts-
mieten für den freien Woh-
nungsmarkt aus. Fachleute
wundert dies nicht: Im bun-
desweiten Vergleich gelten
die südlichen Länder, na-
mentlich Bayern und Baden-
Württemberg, seit langem
als attraktiver als der Nor-
den und Osten der Republik.
Überdies ist Freiburg eine
der am schnellsten wachsen-
den Großstädte. 

Diese Rahmenbedingungen
betreffen vor allem die Haus-
halte mit niedrigen Einkom-
men. Sie sind von hohen
Durchschnittsmieten und den
schnell steigenden Nebenko-
sten für Heizung und Warm-
wasser stärker als andere be-
troffen, weil sie einen höheren
Anteil ihres Einkommens fürs
Wohnen aufwenden müssen. 

Ein ausreichendes Angebot
an preiswerten geförderten
Wohnungen gehört deshalb zu
den politischen Schwerpunkt-
aufgaben der Stadt. „Geför-
derte“ Wohnungen werden mit
staatlichen Fördermitteln in
Form zinsgünstiger Kredite ge-
baut, die innerhalb einer be-
stimmten Zeit wieder zurück-
gezahlt werden. Für diese „Bin-
dungsfrist“ orientiert sich die
Miete nicht nach den Marktge-
setzen von Angebot und Nach-
frage, sondern ist nach den För-
derkonditionen festgeschrieben
– und in aller Regel deutlich
günstiger als eine vergleichbare
freifinanzierte Wohnung. 

Was ist in den letzten Jahren
für diesen Sektor des Woh-
nungsmarkts getan worden?
Das zum Jahresbeginn 2008
neu geschaffene Amt für Wohn-
raumversorgung zieht Bilanz:
In keiner anderen baden-würt-
tembergischen Großstadt
wurde prozentual so viel in die
Förderung des preisgünstigen

Wohnungsbaus investiert wie in
Freiburg. Die Mittel aus dem
Landeswohnungsbauprogramm
von 1997 bis 2006 summieren
sich auf insgesamt 86,4 Millio-
nen Euro, zu denen die Stadt
selbst an „Objektförderung“ in
Form von einkommensabhängi-
gen Mietsubventionen weitere
9 Millionen Euro beisteuerte. 

Damit wurden rund 1100
neue Wohnungen für das Seg-
ment des preisgünstigen und
geförderten Wohnungsbaus ge-
schaffen: Zu einem Teil in den
neuen Stadtteilen Rieselfeld
und Vauban, überwiegend je-
doch in Einzelvorhaben der
Freiburger Stadtbau und vieler
privater Wohnungsbauunter-
nehmen und Investoren. 

Jede achte Freiburger
Wohnung ist „gebunden“

Im Vergleich der bundesdeut-
schen Großstädte nimmt Frei-
burg einen Spitzenplatz beim
„Versorgungsgrad mit bele-
gungsgebundenen Wohnungen“
ein. Hinter diesem Begriff ver-
birgt sich der prozentuale Anteil
der Wohnungen mit städtischen
Belegungsrechten und -mög-
lichkeiten am gesamten Woh-
nungsbestand. In Freiburg be-
trägt diese Quote 13,2 Prozent.
Das bedeutet in absoluten Zah-
len: Von 101714 Eigentums-
und Mietwohnungen oder -häu-
sern sind 13453 „belegungsge-
bunden“ und damit Mieterinnen
und Mietern mit niedrigen Ein-
kommen vorbehalten. 

Hinter Freiburg auf dem er-
sten Platz rangiert Dortmund
mit 12,3 Prozent; nahezu alle
übrigen Städte erreichen weni-
ger als 10 Prozent. Auch Mün-
chen mit dem teuersten Woh-
nungsmarkt der Republik und
die Stadt Stuttgart, die eben-
falls zu den Spitzenreitern bei
teuren Mieten gehört, erreichen
mit 6,8 und 6 Prozent nur Mit-
telwerte in der Tabelle. 

Ein ähnliches Bild zeigt der
Vergleich der Mietentwicklung
zwischen dem Stadtkreis und
dem Land Baden-Württem-
berg. Gewiss gehört Freiburg

neben Stuttgart und Heidelberg
im Land zu den teuersten Stan-
dorten. Allerdings steigen die
Mieten in Freiburg langsamer
als im Landesdurchschnitt. Ge-
messen am Jahr 2000 (= 100)
lagen die jährlichen Steigerun-
gen aller Wohnungsmieten
nach Mietspiegel jeweils unter
den Zahlen des Landes. 

Die Erklärung dafür liegt auf
der Hand: Was in den letzten
Jahren an neuen Wohnungen
gebaut wurde – nicht nur im
Markt der preiswerten Woh-
nungen–, entlastet den Woh-
nungsmarkt und dämpft den
Anstieg der Mieten. Allein das
Rekordjahr 2006 mit über
25 Millionen Euro Fördergel-
dern bescherte rund 370 neue
Wohnungen, die zu einem Teil
bereits bezogen, überwiegend
aber noch im Bau sind. Fach-
leute des Amts für Wohnraum-
versorgung gehen längst davon
aus, dass sich Angebot und
Nachfrage die Waage halten –
allerdings auf einem hohen
Preisniveau. 

Preiswerte Wohnungen
sind Mangelware

Die Analyse zeigt aber auch:
Preiswerte und geförderte
Wohnungen sind weiterhin
Mangelware. Die Wohnungssu-
cherdatei listet aktuell 854
Haushalte auf, die Anspruch
auf eine geförderte Mietwoh-
nung haben. Das sind mehr als
doppelt so viele wie in den Jah-
ren 1998 und 1999, als durch
die ersten Bauabschnitte im
Rieselfeld und Vauban sowie
durch die „Franzosenwohnun-
gen“ der größte Teil der woh-
nungssuchenden Haushalte
versorgt werden konnte. 

Seitdem steigt die Kurve
langsam, aber stetig wieder an.
Grund genug, ein Konzept zu
erarbeiten, wie in den kommen-
den Jahren der Bestand preis-
günstiger Wohnungen gesi-
chert und ausgebaut werden
kann, um Haushalten mit nied-
rigem Einkommen Wohnungen
zu tragbaren Mieten zu garan-
tieren. 
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Im Vergleich mit anderen Großstädten rangiert Freiburg
bei der Versorgung mit belegungsgebundenen Wohnun-
gen ganz oben (Quelle: Stadt Stuttgart/Stadt Freiburg)

Mit der Bebauung des Rieselfelds sank die Zahl der Woh-
nungssucher der Notfalldatei drastisch ab und hat sich
um die 800 eingependelt (Quelle: Stadt Freiburg)
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Fast 400 geförderte
Wohnungen im Bau
Die wichtigsten Projekte im Überblick

T rotz fehlender Fördermittel des Landes sind gegenwärtig in
Freiburg fast 400 Wohnungen im Bau, darunter mehr als 300

durch die Freiburger Stadtbau GmbH. Hier eine Übersicht der
wichtigsten Projekte:

■■  Bettackerstraße

Auf dem ehemaligen Brachgelände zwischen dem Raimann-
weg und der Bettackerstraße in Haslach (gegenüber dem Me-
diamarkt) sollen 151 geförderte Wohnungen entstehen, für die
die Stadtbau GmbH Fördermittel der L-Bank erhält. Die Woh-
nungen, mit deren Bau im Mai begonnen wird, sollen voraus-
sichtlich bis zum August kommenden Jahres fertiggestellt sein.

■■  Laubenweg
Am Haslacher Laubenweg baut die Freiburger Stadtbau mit
Krediten der L-Bank zur Zeit 99 preisgünstige Wohnungen.
Nach dem kürzlich erfolgten Baubeginn (s. Beitrag auf Seite 3
dieser Amtsblattausgabe) können voraussichtlich im Herbst
2009 die ersten Mieter einziehen.

■■  Rosen Kromer

Auf dem ehemaligen Gärtnereigelände Rosen Kromer am Else-
Liefmann-Platz in Weingarten errichtet die Stadtbau zur Zeit 52
Wohnungen, die nahezu fertig gestellt sind. Das von der L-Bank
geförderte Gebäude ist in wenigen Wochen bezugsreif. In der
Nachbarschaft hat erst kürzlich der Bau von 17 preisgünstigen
Reihenhäusern begonnen.

■■  Innere Elben 

Gleich zwei Förderzusagen gibt es von der L-Bank für Projekte
im Baugebiet Innere Elben in St. Georgen: Die TreuBau Frei-
burg AG errichtet dort 36 Wohneinheiten und die Unmüssig
Bauträgergesellschaft Baden 22 Wohneinheiten. Beide sollen
noch in diesem Sommer bezugsfertig sein. In der Nähe entste-
hen auch Reihenhäuser mit Nachlässen auf den Erbbauzins.

■■  Zähringer Straße
Für das Baugebiet auf dem früheren Gelände des Autohauses
Breisgau in der Zähringer Straße hat die TreuBau einen inzwi-
schen genehmigten Förderantrag über 33 Wohnungen bei der 
L-Bank gestellt. Der ursprünglich auf Mitte 2007 angepeilte
Bezugstermin konnte nicht gehalten werden und ist zur Zeit
noch offen.

WEITERE INFOS
Weitere Informationen über das Thema Wohnen finden sich im städti-
schen Internetauftritt unter www.freiburg.de. Dort steht unter ande-
rem der Bericht über den Wohnungsmarkt in Freiburg (unter „Statistik
und Wahlen“) sowie ausführliche Hinweise zum Mietspiegel und die
Wohnraumförderung (unter „Bauen, Planen, Wohnen“) über Woh-
nungssuche, Wohngeld, Wohnberechtigungsscheine und Hilfe bei
drohendem Wohnungsverlust (unter „Bürgerservice“/ „Lebens-
situationen“/ „Wohnen“). 
Auch die Gemeinderatsvorlage zur Wohnungssituation (G-08/051)
steht in den nächsten Tagen im Netz unter „Gemeinderat“/ „Ratsinfor-
mationssystem“).

200 Neubauwohnungen sind in 
Freiburg pro Jahr erforderlich 
Alle Wohnungen, die aus der Sozialbindung fallen, müssen ersetzt werden

Zehn Jahre lang minde-
stens zweihundert neue

Wohnungen – dieses Ziel de-
finiert der Bericht der Ver-
waltung an den Gemeinde-
rat zur Wohnungssituation.
So viele Wohnungen wer-
den mindestens gebraucht,
um den heutigen Bestand
an preisgünstigem und ge-
fördertem Wohnraum zu si-
chern. 

Denn in den nächsten zehn
Jahren laufen für rund 2600
Wohnungen die „Sozialbin-
dungen“ aus: Wenn die Förder-
mittel aus früheren Wohnungs-
bauprogrammen zurück ge-
zahlt sind (in der Regel nach 30
Jahren, bei einigen Program-
men auch früher), dann wird
aus einer „geförderten“ eine
„frei finanzierte“ Wohnung,
für die nicht mehr die günstige,
weil subventionierte Kosten-
miete gilt, sondern die „ortsüb-
liche Vergleichsmiete“, die in
Freiburg durch den Mietspie-
gel definiert wird. Derzeit be-
findet sich bereits ein großer
Teil des Stadtteils Weingarten
in dieser Umbruchphase; allein
in Weingarten-West ist 2003
für rund 1100 Stadtbau-Woh-
nungen die Mietpreisbindung
ausgelaufen. 

Erklärtes Ziel der Stadt ist
es, den heutigen Bestand zu si-
chern und möglichst auszuwei-
ten. Dazu schlägt die Verwal-
tung dem Gemeinderat ver-
schiedene Instrumente vor, mit
denen Bauträger ermuntert
werden sollen, gezielt im Sek-
tor des preisgünstigen und ge-
förderten Wohnungsbaus zu in-
vestieren. Die wichtigsten sind: 

Grundstücke: Wer von der
Stadt ein Baugrundstück er-
wirbt, um darauf preisgünstige
Wohnungen zu bauen, be-
kommt das Grundstück mit ei-
nem Preisnachlass von 20 Pro-
zent. Voraussetzung für diesen
Rabatt ist die Verpflichtung,
dass 50 Prozent als preisgün-
stige und geförderte Wohnun-
gen gebaut werden, über deren
Vergabe per Belegungsrecht
die Stadt entscheiden kann. 

Erbbauzinsen: Ähnlich wie
beim Kauf werden auch beim
Erwerb im Erbbauzins erhebli-
che Nachlässe gewährt, wenn
Bauherren in geförderten Woh-
nungsbau investieren. Statt re-
gulär 4 Prozent des Grund-
stückswerts kann der Erbbau-
zins bis auf ein Prozent gesenkt
werden, wenn dafür nur geför-
derte Wohnungen gebaut wer-
den, bei einem geringeren An-
teil ist der Nachlass weniger
hoch. 

Die Stadt zieht damit Lehren
aus der Vergangenheit und ver-
zichtet bewusst darauf, mittels
höherer Nachlässe Bauherren
zu ausschließlich gefördertem
Wohnungsbau zu verpflichten,
wie dies noch vor 30 bis 40 Jah-
ren praktiziert worden ist. Die
Folge waren Monostrukturen,
die im Laufe der Zeit zu erheb-
lichen sozialen und strukturel-
len Schieflagen geführt haben.
Stattdessen wird in Neubauge-
bieten ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen frei finanzier-
ten und geförderten Wohnun-
gen angestrebt, wie dies erst-
mals erfolgreich im Stadtteil
Rieselfeld praktiziert worden
ist. Dieses Modell führt zu
deutlich stabileren Strukturen

mit weniger Mieterwechsel und
funktionierenden Nachbar-
schaften. 

„Städtebauliche Verträge“:
Wenn durch die Stadtplanung
ein Acker oder eine Wiese zu
Bauland wird, hat der Eigentü-
mer in der Regel einen kräfti-
gen Planungsgewinn durch die
Wertsteigerung. Zum  Teil pro-
fitiert davon auch die Stadt, in-
dem sie in einem „städtebauli-
chen Vertrag“ eine Beteiligung
des Eigentümers an den Kosten
der Infrastruktur vereinbart.
Ein Baustein solcher Verträge
ist die Realisierung von geför-
dertem und preiswertem Woh-
nungsbau. Entweder verpflich-
ten sich die Eigentümer, 30
Prozent der Wohnfläche für
Mieter mit niedrigen Einkom-
men zu reservieren, oder ein
städtebaulicher Vertrag regelt
die Abtretung von 5 bis 10 Pro-
zent der Fläche an die Stadt. 

Landeswohnungsbaupro-
gramm: Die wichtigste Vor-
aussetzung für jährlich minde-
stens 200 geförderte Wohnun-
gen ist ein Landeswohnungs-
bauprogramm, das auch Miet-
wohnungen finanziert. Bis
2006 gab es dafür zinsgünstige
Darlehen, von denen der
Standort Freiburg profitiert
hat. Weil im Landesdurch-
schnitt der Wohnungsmarkt als
„ausgeglichen“ gilt, hat das
Land 2007 und 2008 die För-
derung komplett auf Eigentum
umgestellt. Von einem „ausge-
glichenen Markt“ geförderter
Wohnungen ist Freiburg indes
noch weit entfernt. Deshalb ap-
pelliert das Rathaus auch mit
Nachdruck an die Landesregie-
rung, wieder in die Förderung

des Mietwohnungsbaus einzu-
steigen. 

Geringere Bodenpreise 
und niedrigere Zinssätze

Was bedeuten vor allem die
Nachlässe auf den Grund-
stückspreis in Cent und Euro?
Am Beispiel eines Grundstücks
für 200 Wohnungen im Stadt-
teil Rieselfeld hat die Stadtver-
waltung dargestellt, welche
Subventionswerte damit ver-
bunden wären: Bei einem Bo-
denwert von 4,8 Millionen
Euro bedeutet die Ermäßigung
um 20 Prozent auf den Kauf-
preis eine Subvention von
960000 Euro. Im Gegenzug ist
der Investor verpflichtet, 100
Wohnungen zu vergünstigten
Mietpreisen anzubieten. 

Bei der Reduktion des Erb-
bauzinses von 4 auf 2 Prozent
subventioniert die Stadt in zehn
Jahren den Bau von 100 preis-
günstigen Wohnungen mit ei-
ner Dreiviertelmillion Euro.

Nachlässe auf den Erbbau-
zins gibt es auch im Reihen-
hausprogramm in Weingarten
und im Baugebiet „Innere El-
ben“ St. Georgen. Dort bauen
Stadt und Freiburger Stadtbau
(FSB) preisgünstige Reihenei-
genheime für junge Familien
mit Kindern. Dabei ist die Kin-
derzahl Maßstab für die Höhe
des Erbbauzinses. Kinderlose
Haushalte zahlen den vollen
Zins von 4 Prozent, bei vier
Kindern gibt es das Grundstück
für ein Viertel. Bereits eine
Zinshalbierung von 4 auf 2 Pro-
zent macht einen Vorteil von
über 20000 Euro gegenüber ei-
ner herkömmlichen Kredit-
finanzierung aus. 

Haushalte mit ganz beson-
deren Schwierigkeiten in

der Wohnraumversorgung: Mit
diesem Begriff sind vor allem
soziale Randgruppen, Frauen
und Männer ohne festen
Wohnsitz oder akut von Ob-
dachlosigkeit bedrohte Men-
schen zu verstehen, die wegen
Armut, Langzeitarbeitslosig-
keit, starken psychischen Pro-
blemen oder sonstigen
prekären Familienverhältnis-

sen oft unter schwierigsten Be-
dingungen leben müssen und
in besonderer Weise auf Wohn-
heime, Sozialeinrichtungen
und Betreuung angewiesen
sind. 

Mit einem Neubauprojekt im
Stadtteil Haslach schlägt die
Stadtverwaltung hier ein abge-
stimmtes Konzept zur Unter-
stützung dieses Personenkrei-
ses vor, der in der Regel nicht
aus eigener Kraft auf dem Woh-

nungsmarkt eine passende Un-
terkunft finden kann. 

Auf einem stadteigenen
Grundstück in der Haslacher
Straße will die Freiburger
Stadtbau insgesamt 40 Klein-
wohnungen mit einfachem
Standard bauen, die vor allem
Einpersonenhaushalten vorbe-
halten sind – sie machen fast
60 Prozent der wohnungssu-
chenden Haushalte aus. Dafür
wollen Stadt und Stadtbau ein

spezielles Förderprogramm
des Landes nutzen, das 365
Euro pro Quadratmeter als
Baukostenzuschuss gewährt;
außerdem gibt es 40 Prozent
der Personalkosten zur Betreu-
ung, um die Quartiersstruktu-
ren stabilisieren zu können.
Bei niedrigen Baukosten von
maximal 1000 Euro je Qua-
dratmeter soll eine Einrichtung
geschaffen werden, um Allein-
stehenden, die bislang auf
Wohnheime angewiesen sind,
mit einer bezahlbaren Miete
von maximal 5,40 Euro wieder
eine eigene und selbstständige
Haushaltsführung zu ermögli-
chen. Ob und in welcher Form
das Projekt am vorgesehenen
Standort gebaut werden kann,
hängt noch von der Abstim-
mung mit dem Lokalverein
Haslach ab. 

Auf dem demselben Grund-
stück plant die Stadtbau auch
den Bau großer Wohnungen für
die Zielgruppe kinderreicher
Familien mit niedrigem Ein-
kommen – nicht zur Miete,
sondern als Wohneigentum zu
bezahlbaren Preisen, das heißt
deutlich günstiger als im Rei-
henhausprogramm, das die-
selbe Zielgruppe anspricht. Die
Stadt will damit die Möglich-
keit eröffnen, dass auch
„Schwellenhaushalte“ Eigen-
tum erwerben können, und
gleichzeitig mit dem Umzug in
die eigenen vier Wände woan-
ders geförderte Wohnungen
freimachen, die für Familien
mit Kindern gebraucht werden.
Die Erfahrung zeigt auch:
Wohneigentum wirkt als stabi-
lisierender Faktor im sozialen
Gefüges eines Stadtteils. 

Günstige Kleinwohnungen sollen
vor Obdachlosigkeit schützen

Stadtbauprojekt in der Haslacher Straße als eine Alternative zum Wohnheim

40 Wohnungen haben auf dem langgestreckten Grundstück in der Haslacher Straße Platz.
Im Hintergrund verlaufen die Dreisam und der Zubringer Mitte (Fotos: R. Buhl)
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BEKANNTMACHUNGEN2. Änderung des Bebauungsplans
Wohnumfeldverbesserung nördlich Stühlinger

Kirchplatz, Plan-Nr. 5-64b 
– beschleunigtes Verfahren gemäß §13a BauGB –

Der Gemeinderat der Stadt Freiburg im Breisgau hat in seiner Sitzung am 15.04.2008 gemäß
§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplans
Wohnumfeldverbesserung nördlich Stühlinger Kirchplatz für

einen Teilbereich des Grundstücks Flst.Nr. 3245, Klarastr. 29
Bezeichnung: 2. Änderung des Bebauungsplans Wohnumfeldverbesserung

nördlich Stühlinger Kirchplatz, Plan-Nr. 5-64b
beschlossen.
Die Lage des Plangebietes ist aus dem abgedruckten Stadtplanauszug ersichtlich. 

Der Planentwurf liegt einschließlich der textlichen Festsetzungen, der Satzung (Entwurf)
sowie der Begründung gemäß § 13a BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB und § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom

05.05.2008 bis 06.06.2008 (einschließlich)
beim Stadtplanungsamt, Zimmer 1209, im Technischen Rathaus, Fehrenbachallee 12, 79106
Freiburg im Breisgau während der Dienststunden öffentlich aus.
Im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB wird von der Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen.
Stellungnahmen können während dieser Auslegungsfrist abgegeben werden. Nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan
unberücksichtigt bleiben.

Freiburg im Breisgau, 26. April 2008
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift für das
Baugebiet Sandfangweg (Waldsee), Plan-Nr. 3-81
– beschleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB –

Satzung der Stadt Freiburg im Breisgau
für den Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 

für das Baugebiet Sandfangweg, Plan-Nr. 3-81
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom
24. Juli 2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Februar 2006
(GBl. S. 20), des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2006
(BGBl. I S. 3316), und des § 74 der Landesbauordnung für Baden- Württemberg in der Fas-
sung vom 08. August 1995 (GBl. S. 617), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom
25. April 2007 (GBl. S. 252), hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15. April 2008 folgende
Satzung beschlossen:

§ 1 Bebauungsplan und Geltungsbereich
Für 

die Grundstücke Flst.Nr. 5436 und 5436/6 nördlich der Schwarzwaldstraße zwischen der
Straße Vierlinden und dem Sandfangweg

im Stadtteil Waldsee wird nach § 10 Abs. 1 BauGB ein verbindlicher Bauleitplan, bestehend
aus 1. der Planzeichnung vom 15. April 2008

2. den textlichen Festsetzungen vom 15. April 2008
3. der Lärm- und Schadstoffuntersuchung vom März 2008

beschlossen.
§ 2 Aufhebung des Straßen- und Baufluchtenplans

Der Straßen- und Baufluchtenplan vom 20.12.1928 zwischen Bleichestraße, Schwarzwald-
straße, Sandfangweg und Dreisam wird für den Bereich des Bebauungsplans Sandfangweg
aufgehoben.

§ 3 Örtliche Bauvorschriften
Nach § 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO wird in Ergänzung der Planzeichnung für das in § 1 bezeichnete
Gebiet folgende örtliche Bauvorschrift über die Erhöhung der Stellplatzverpflichtung erlas-
sen: 
Abweichend von § 37 Abs. 1 Satz 1 LBO wird die Stellplatzverpflichtung auf 1,2 Stellplätze je
Wohneinheit erhöht.

§ 4 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahr-

lässig den in § 2 genannten Vorschriften zuwiderhandelt. 
(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 75 Abs. 4 LBO in Verbindung mit § 17 Abs. 1 und

2 OWiG mit einer Geldbuße geahndet werden.
§ 5 In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(Dr. Salomon) Oberbürgermeister

Jeder kann diesen Plan und seine Begründung während der üblichen Dienststunden beim
Stadtplanungsamt, Zimmer 1209, Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg im Breisgau einsehen
und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Hinweis:
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 des Baugesetzbuches (BauGB) genannten Ver-
fahrens- und Formvorschriften bei der Aufstellung des Bebauungsplans, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorganges sind nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des BauGB nur beachtlich, wenn sie
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der
Stadt Freiburg im Breisgau, unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts,
geltend gemacht worden sind. 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung ist nach § 4 Abs. 4 GemO nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres seit Verkün-
dung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Freiburg im Breisgau geltend gemacht
worden ist. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung
oder die Verkündung der Satzung verletzt worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Ist eine Verletzung form-
und fristgerecht geltend gemacht worden, so kann sich jedermann, auch nach Ablauf der
Frist, auf diese Verletzung berufen.

Freiburg im Breisgau, 26. April 2008
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Vorhabenbezogender Bebauungsplan mit örtlichen
Bauvorschriften für das Baugebiet 2. Änderung des
Bebauungsplans Nördlich Kartäuserstraße (Oberau),
Plan-Nr. 4-47 b mit Aufhebung der Bebauungspläne

Plan-Nr. 4-47 und Plan-Nr. 4-47 a
Satzung der Stadt Freiburg im Breisgau

über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften für das Bauge-
biet 2. Änderung des Bebauungsplanes Nördlich Kartäuserstraße (Oberau), Plan-Nr. 4-47 b,
mit Aufhebung der Bebauungspläne Plan-Nr. 4-47 und Plan-Nr. 4-47a.
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom
24. Juli 2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Februar 2006
(GBl. S. 20), des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2006
(BGBl. I S. 3316) und des § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der Fassung
vom 08. August 1995 (GBl. S. 617), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 25.
April 2007 (GBl. S. 252), hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15. April 2008 folgende
Satzung beschlossen:

§ 1 Bebauungsplan und Geltungsbereich
Für 

1. den Aufhebungsbereich mit den Grundstücken FlSt.Nrn. 1398, 1399, 1400, 1401/3,
1401/4 und 1401/5 und

2. den Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit den Grundstücken
FlSt.Nrn. 1401, 1401/2, 1402 südlich des Gewerbekanals, einen Teilbereich des Gewer-
bekanals sowie FlSt.Nr. 1403/1 nördlich des Gewerbekanals

im Stadtteil Oberau wird nach § 10 Abs. 1 BauGB ein verbindlicher Bauleitplan, bestehend aus
1. der Planzeichnung vom 15. April 2008
2. den textlichen Festsetzungen vom 15. April 2008
3. dem Umweltbericht vom 15. April 2008
4. Plan mit grünordnerischen Festsetzungen vom 25. September 2007
5. dem schalltechnischen Gutachten vom 28. April 2006

beschlossen.
§ 2 Örtliche Bauvorschriften

Zusätzlich werden nach § 74 LBO für das in § 1 Satz 1 Nr. 2 bezeichnete Gebiet folgende ört-
liche Bauvorschriften erlassen:
1. Dachgestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Bei Solarnutzung sind blendfreie Materialien zu verwenden.
2. Abfallbehälterstandorte (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Abfallbehälter sind dauerhaft gegenüber dem Straßenraum und anderen öffentlichen
Räumen abzuschirmen und gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Geeignete
Maßnahmen sind Einhausung, Teileinhausung und Abschirmung durch Strauch- oder
Heckenpflanzung. Bauteile, die der Einhausung oder Teileinhausung dienen, sind mit
Kletterpflanzen oder Spalierbäumen zu begrünen. Davon kann in begründeten Aus-
nahmefällen abgesehen werden, wenn konstruktions- oder funktionsbedingt keine
Begrünung möglich ist.

3. Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)
3.1 Werbeanlagen sind nur am Dienstleistungsgebäude zur Kartäuserstraße bzw. zum Quar-

tiersplatz hin zulässig. Sie müssen in Einzelbuchstaben ausgeführt und am Gebäude ange-
bracht werden. 

3.2 Sonstige Werbeanlagen (Schilder, Firmenzeichen, etc.) sind bis zu einer Fläche von 1 m²
bis Oberkante Brüstung 1. OG zulässig.

3.3 Das Anbringen von Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht ist nicht zuläs-
sig. Die maximale Größe der Einzelbuchstaben beträgt 0,75 m in Höhe und Breite. 

4. Einfriedigungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
4.1 Die Verwendung von Stacheldraht ist nicht zugelassen. Draht- oder Maschendrahtzäune

sind nur zulässig in Verbindung mit einer Hecken-Hinterpflanzung. 
4.2 Einfriedungen zur öffentlichen Verkehrsfläche sind nur zulässig bis zu einer maximalen

Höhe von 1,50 m.
5. Gestaltung unbebauter Freiflächen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Unbebaute Grundstücksflächen sind entsprechend Grünordnungsplan gärtnerisch anzu-
legen und dauerhaft zu unterhalten. Dies gilt auch für die nicht überbauten Bereiche
über der Tiefgarage.

6. Richtfunkanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)
Richtfunkanlagen sind unzulässig.

7. Stellplatzverpflichtung (§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 
7.1 Die Anzahl der auf dem Grundstück nachzuweisenden notwendigen Stellplätze für

Wohnungen wird auf 1,1 Stellplätze je Wohneinheit festgesetzt. 
7.2 Für soziale Nutzungen sind 10 Stellplätze nachzuweisen.
8. Entwässerungskonzept (§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO)
8.1 Das anfallende Niederschlagswasser der Gebäude 7, 8 und 9 (St. Augustinusheim) sowie

der Tiefgarage südlich Gebäude 7 ist über eine Rigole unterhalb des Platzes im Südwe-
sten entlang der Kartäuserstraße zu versickern. Eine Versickerung im Bereich des Ganter-
brunnens ist nicht zulässig. Das Niederschlagswasser der übrigen Gebäude ist dem Misch-
wasserkanal zuzuführen.

8.2 Das anfallende Schmutzwasser ist über eine neu zu erstellende im Hinblick auf eine mög-
liche spätere Nachrüstung der Kartäuserstraße mit einem Trennsystem separate
Schmutzwasserleitung dem vorhandenen Mischwasserkanal zuzuführen. 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten
1. Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahr-

lässig den in § 2 genannten Vorschriften zuwiderhandelt.
2. Ordnungswidrigkeiten können nach § 75 Abs. 4 LBO in Verbindung mit § 17 Abs. 1 und

2 OWiG mit einer Geldbuße geahndet werden.
§ 4 In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
(Dr. Salomon) Oberbürgermeister

Jeder kann diesen Plan und seine Begründung während der üblichen Dienststunden beim
Stadtplanungsamt, Zimmer 1209, Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg im Breisgau einsehen
und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Hinweis:
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 des Baugesetzbuches (BauGB) genannten Ver-
fahrens- und Formvorschriften bei der Aufstellung des Bebauungsplans, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorganges sind nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des BauGB nur beachtlich, wenn sie
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der
Stadt Freiburg im Breisgau, unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts,
geltend gemacht worden sind. 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung ist nach § 4 Abs. 4 GemO nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres seit Verkün-
dung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Freiburg im Breisgau geltend gemacht
worden ist. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung
oder die Verkündung der Satzung verletzt worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Ist eine Verletzung form-
und fristgerecht geltend gemacht worden, so kann sich jedermann, auch nach Ablauf der
Frist, auf diese Verletzung berufen.

Freiburg im Breisgau, 26. April 2008
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Freistellung von Bahnbetriebszwecken nach §23 AEG
in der Stadt Freiburg, Gemarkung Freiburg, Flurstücke
Nr. 8324/41 und 7320/11, Strecke 4312, Gundelfingen –

Leutersberg, Streckenkilometer 7,79 – 8,80
Bescheid

über die Freistellung von Bahnbetriebszwecken (Freistellungsbescheid) vom 28.03.2008, 
AZ: 59130paf1036-713, des Eisenbahnbundesamtes, Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart

Der Freistellungsbescheid des Eisenbahnbundesamtes, Außenstelle Karlsruhe / Stuttgart,
Südendstr. 44, 76135 Karlsruhe, vom 28.03.2008, liegt mit einer Ausfertigung des genehmig-
ten Planes in der Zeit vom 

28.04.2008 bis 30.05.2008 (einschließlich)
beim Stadtplanungsamt, Zimmer 1209, im Technischen Rathaus, Fehrenbachallee 12, 79106
Freiburg, während der Dienststunden öffentlich zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Freiburg im Breisgau, 26. April 2008
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Wasserrechtsantrag der Firma Stryker
Der folgende Wasserrechtsantrag wird hiermit öffentlich bekannt gemacht:
Grundwasserentnahme zur Gebäude- und Prozesskühlung durch die Firma Stryker Leibinger
GmbH & Co.KG, Bötzinger Str. 41, 79111 Freiburg auf dem Flurstück-Nr. 28837/26 mit Ablei-
tung des benutzten Kühlwassers über eine Transportleitung zum Mooswald zur Versickerung
ins Grundwasser.
Der Antrag mit den dazugehörigen Plänen liegt in der Zeit vom 05.05.2008 bis 04.06.2008
während der üblichen Dienststunden im Rathaus -Bürgerberatung-, Rathausplatz 2 - 4, 79098
Freiburg im Breisgau, jeder Person zur Einsicht kostenlos aus.
Etwaige Einwendungen sind bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist
d.h. bis einschließlich 18.06.2008 schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Freiburg,
Untere Wasserbehörde, Talstr. 4, 79102 Freiburg im Breisgau, vorzubringen.
Nach Ablauf der Einwendungsfrist ist ggf. beabsichtigt, einen Erörterungstermin zu veran-
stalten. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn ver-
handelt werden.
Nicht fristgemäß erhobene Einwendungen sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf
besonderen privatrechtlichen Titeln.
• Die Personen, die Einwendungen erhoben haben, können von dem Erörterungstermin

durch Öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden und
• die Zustellung der Entscheidung kann durch Öffentliche Bekanntmachung ersetzt wer-

den, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind.
Wir weisen darauf hin, dass
1. nach Ablauf der für Einwendungen bestimmten Frist wegen nachteiliger Wirkungen der

Benutzung Auflagen nur verlangt werden können, wenn der Betroffene die nachteili-
gen Wirkungen während des Verfahrens nicht voraussehen konnte,

2. nach Ablauf der für Einwendungen bestimmten Frist eingehende Anträge auf Erteilung
einer Erlaubnis oder einer Bewilligung in demselben Verfahren nicht berücksichtigt wer-
den,

3. wegen nachteiliger Wirkungen einer erlaubten oder bewilligten Benutzung gegen den
Inhaber der Erlaubnis oder Bewilligung nur vertragliche Ansprüche geltend gemacht
werden können.

Feststellung nach § 3 a Satz 2 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Die Entnahme von Grundwasser zur Gebäude- und Prozesskühlung mit Ableitung des
benutzten Kühlwassers über eine Transportleitung zum Mooswald zur Versickerung ins
Grundwasser stellt einen Benutzungstatbestand nach § 3 WHG dar. Nach § 7 WHG bedarf
dieser Benutzungstatbestand der Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis unter Berück-
sichtigung der Anforderungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung.
Das Vorhaben ist gemäß § 3 UVPG i.V.m. Anlage 1 Nr.13.3.2 nach Landesrecht zu beurteilen.
In der Anlage 1 des LUVPG ist es der Nr. 1.3.1 – wasserwirtschaftliche Vorhaben mit Benut-
zung von 100.000 m³ bis weniger als 10 Mio. m³ Wasser - Spalte 2 (A) – zuzuordnen. Für das
Vorhaben ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich (§ 3c Abs. 1 Satz 1
UVPG).
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist gemäß § 2 Abs. 2 LUVPG i.V. mit § 3 c UVPG dann
erforderlich, wenn durch das Vorhaben nach den in Anlage 2 LUVPG aufgeführten Kriterien
(Nutzungskriterien, Qualitätskriterien, Schutzkriterien) erheblich nachteilige Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind.
Die durchgeführte allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls ergab, dass durch das geplante Vor-
haben im Einwirkungsbereich der Maßnahme keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen
auf die Umwelt zu erwarten sind.
Auf die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung kann somit verzichtet
werden.
Diese Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar.

Freiburg im Breisgau, den 26. April 2008
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Es ist wie so oft in der Ver-
waltung: Hinter einem

sperrigen Titel verbirgt sich
ein nützliches Projekt. „Kom-
reg“ ist so ein Fall. Es steht
für „Kommunales Flächen-
management in der Region“
und liefert die Grundlage,
um ungehemmten Flächen-
verbrauch zu stoppen.

50 Hektar „realisierbares“,
also tatsächlich nutzbares In-
nenentwicklungspotenzial sind
im Flächennutzungsplan 2020
(FNP) berücksichtigt. Das
wurde von manchen als unreali-
stisch hoch eingestuft – und er-
weist sich nach den jetzt vorlie-
genden Ergebnissen des Kom-
reg-Projekts (siehe „Stichwort“)
doch eher als sehr vorsichtige
Schätzung. Eine systematische
und flächendeckende Untersu-
chung im Stadtgebiet Freiburg,
bei der alle für eine Bebauung in
Frage kommenden Flächen ab
250 Quadratmetern aufgenom-
men wurden, hat ein theoreti-
sches Innenentwicklungspoten-
zial von rund 230 Hektar erge-
ben. 74 Hektar, also etwas mehr
als ein Drittel davon und rund 50

Prozent mehr als im FNP ange-
nommen, sind nach Einschät-
zung von Fachleuten bis 2030
tatsächlich bebaubar. Dabei
geht die Stadtverwaltung davon
aus, dass diese Zahl im Rahmen
eines kommunalen Flächenma-
nagements noch deutlich gestei-
gert werden kann. 

Ein weiteres wichtiges Er-
gebnis des Projekts ist das
äußerst detaillierte Innenent-
wicklungskataster, das zu jeder
Fläche eine Vielzahl von Sach-
informationen enthält. Der Wert
dieses Katasters ist enorm, soll
es doch künftig als wichtiges
Informations- und Planungsin-

strument in der Stadt dienen. So
kann die Verwaltung beispiels-
weise auf Knopfdruck für jedes
Flurstück Grundstücksgröße
und -eigentümer, einen etwai-
gen Schutzgebietsstatus, Infor-
mationen zum Denkmalschutz
sowie den bauplanungsrechtli-
chen Status abrufen. Bislang
musste man diese Angaben
mühsam bei den für Stadtpla-
nung, Baurecht und Umwelt-
schutz zuständigen Ämtern ein-
holen. 

Nicht nur für Fortschreibung
und kontinuierliche Pflege des
Katasters, sondern auch für das
Projekt insgesamt gab es im
Gemeinderat einstimmige Un-
terstützung. Axel de Frenne von
den Grünen sah in den vorge-
legten Forschungsergebnissen
„die Wende vom 20. zum 21.
Jahrhundert“. Jetzt müsse es
darum gehen, das aufgezeigte
Innenentwicklungspotenzial zu
aktivieren. Auch Wendelin Graf
von Kageneck fand lobende
Worte für die Vorlage und
wähnte Freiburg auf einem
„guten Weg“. Ins gleiche Horn
stieß Hans Essmann von der
SPD, der allerdings Schwierig-

keiten bei der Umsetzung sah,
da die fraglichen Flächen meist
Privatbesitz seien. Hendrijk
Guzzoni von den Unabhängi-
gen Listen freute sich über den
„Beitrag gegen den Flächen-
fraß“, mahnte aber Augenmaß
bei der Nachverdichtung an.
Anerkennung gab es vom
Freien Wähler Hans Lienhart,
der allerdings beklagte, dass die
bei Neubauten in Mode gekom-
menen Flachdächer optisch we-
nig ansprechend seien.

Bis zum Abschluss des Pro-
jekts im Sommer dieses Jahres
wird es jetzt darum gehen,
Szenarien der Siedlungsent-
wicklung für die gesamte Re-
gion Freiburg sowie die einzel-
nen Partnerkommunen zu ent-
wickeln. Außerdem sollen auf
dieser Basis die Investitions-
und Unterhaltungskosten der
künftigen Siedlungsentwick-
lung abgeschätzt werden.
Schließlich geht es auch noch
darum, konkrete Möglichkeiten
für eine verstärkte Innenent-
wicklung zu formulieren, damit
aus einem „theoretischen Po-
tenzial“ am Ende auch eine
tatsächliche Bebauung wird.

Im Innern gibt’s mehr Potenzial als gedacht
Gemeinderat beschließt städtisches Innenentwicklungskataster „Komreg“ steht für „Kom-

munales Flächenmanagement
in der Region“ und ist ein For-
schungsprojekt im Rahmen des
vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung aufge-
legten Programms REFINA
(Forschung für die Reduzierung
der Flächeninanspruchnahme
und ein nachhaltiges Flächen-
management). Ziel ist die För-
derung der Innenentwicklung
und die langfristige Umsetzung
eines flächensparenden Sied-
lungsflächenmanagements in
der Region Freiburg. 

Neben der Stadt Freiburg sind
zehn weitere Kommunen aus der
Region beteiligt: Au, Ballrech-
ten-Dottingen, Breisach, Em-
mendingen, Hartheim, Herbolz-
heim, Titisee-Neustadt, Merz-
hausen, Schallstadt und Um-
kirch. Die wissenschaftliche Be-
gleitung des Projekts erfolgt
durch das Öko-Institut e.V. (Ge-
samtleitung), das Umwelt- und
Planungsbüro Baader Konzept
GmbH sowie das Institut für
Stadt- und Regionalentwicklung
an der Hochschule Nürtingen-
Geislingen. Das Forschungspro-
jekt läuft seit März 2006 und
wird im Juli 2008 abgeschlossen. 

AKTUELLES
STICHWORT

An der Zähringer Straße wird derzeit eines der größten
Innenentwicklungspotenziale erschlossen (Foto: R. Buhl)

2. Änderung des Bebauungsplans
Wohnumfeldverbesserung nördlich
Stühlinger Kirchplatz, Plan-Nr. 5-64b
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Journalist und 
Förderer der Kultur

Wolfgang Heidenreich erhielt 
den Reinhold-Schneider-Preis

Wolfgang Heidenreich, bis
1995 Leiter des Freibur-

ger Landesstudios des damali-
gen Südwestfunks und „geisti-
ger Vater“ des Freiburger Lite-
raturgesprächs, ist für sein Le-
benswerk als Journalist, Essay-
ist und Lyriker mit dem dies-
jährigen Reinhold-Schneider-
Preis ausgezeichnet worden.
Stellvertretend für den seit
mehreren Jahren schwer er-
krankten Preisträger nahm
seine Ehefrau Ingrid bei dem
Festakt im überfüllten Kaiser-
saal die Urkunde aus der Hand
von Oberbürgermeister Dieter
Salomon entgegen; Heiden-
reichs Sohn Florian verlas die
Dankesrede seines Vaters. 

In seiner Laudatio würdigte
Salomon neben Heidenreichs
spätem lyrischen Werk in zwei
Bänden – ein dritter wird ge-
rade zum Druck vorbereitet –
seine Verdienste als Journalist
und Förderer der Literatur. Der
gebürtige Freiburger des Jahr-
gangs 1933 war von 1982 bis
zu seinem Ruhestand 1995 Lei-
ter des damaligen SWF-Lan-
desstudios und hatte maßgeb-
lich den Umzug aus der Kyburg
in Günterstal in die Kartäuser-
straße betrieben. „Der neue
Standort hat dem Studio gut ge-
tan und ist zu einem kulturellen

Faktor in der Stadt geworden“,
sagte Salomon. Mit der bis
heute bestehenden Sendereihe
„Drei Länder – ein Thema“ sei
der Rundfunkjournalist zu ei-
nem Pionier der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit
geworden. Mitte der 80er-Jahre
rief Heidenreich mit dem da-
maligen Kulturamtsleiter Lud-
wig Krapf das „Freiburger
Literaturgespräch“ ins Leben,
das sich schnell zu einer weit
über Freiburg hinaus beachte-
ten Veranstaltungsreihe ent-
wickelt hat. 

Neben Wolfgang Heiden-
reich hatte die Jury auch den
Karlsruher Autor Martin Gülich
mit dem Förderpreis und die
Herausgeber der „Türkischen
Bibliothek“ an der Universität,
die Professoren Erika Glassen
und Jens-Peter Laut, mit der
„Ehrengabe“ ausgezeichnet.
Der Reinhold-Schneider-Preis
wird seit 1960 im zweijährigen
Turnus jeweils im Wechsel für
herausragende Leistungen in
der Literatur, in der Musik und
in der Bildenden Kunst verge-
ben. Der mit 15000 Euro do-
tierte Preis ist nach dem Schrift-
steller Reinhold Schneider
(1903–1958) benannt, der von
1938 bis zu seinem Tod in Frei-
burg gelebt hatte. 

STÄDTISCHE TERMINE VOM 26.  APRIL BIS 10.  MAI 2008

Zu den öffentlichen Sitzungen der
Ausschüsse sind alle Interessierten
herzlich willkommen. Die Tages-
ordnungspunkte werden – sofern
bei Redaktionsschluss bekannt –
unten aufgeführt oder sind unter
www.freiburg.de/GR abrufbar. Kurz-
fristige Änderungen sind möglich.

Hauptausschuss
Neuer Ratssaal, Rathaus 
Mo, 28.4. 16.15 Uhr
1) Präsentation der Polizeilichen
Kriminalstatistik 2) Übertragung
von Ausgabemitteln aus dem Jahr
2007 in das Haushaltsjahr 2008 

Gemeinderat
Neuer Ratssaal, Rathaus 
Di, 6.5. 16.15 Uhr
1) / 2) Wohnungssituation in Frei-
burg vor dem Hintergrund steigen-
der Mieten und des Wegfalls von
Wohnraumfördermitteln und Bür-
gerantrag „Möglichkeiten der
Stadt, dem Mietpreisanstieg in Frei-
burg wirksam entgegenzutreten“
3) Schöffenwahl 2009–2013
4) ÖPNV: Anpassung der Tarife im
RVF 5) Satzungsänderung über die
Erstattung der Schülerbeförde-
rungskosten 6) Bebauungsplan
BAKOLA: Vertragliche Anpassun-
gen, Abriss Fahnenberggarage
7) Bebauungsplan Alte Mitte Mun-
zingen 8) Bebauungsplan Alte
Mitte Tiengen 9) 4. Änderung des
Bebauungsplans Ziegelhof 10) Er-
gänzungssatzung Kapellenweg
Nord 11) 2. Änderung des Flächen-
nutzungsplans 2020 12) Bebau-
ungsplan Hotel am Schloßberg
13) Europaweite Ausschreibungs-
pflicht bei Verkauf städtischer
Grundstücke mit Bauverpflichtung
14) Rieselfeld: Europaweite Aus-
schreibung des Vollsortimenter-Pro-
jekts 15) Gesamtkonzeption zur ga-
stronomischen Nutzung der öffent-
lichen Plätze und Freiflächen in der
Innenstadt 16) Förderprogramm
Energieeffizient Sanieren: Anpas-
sung der Förderrichtlinie 17) Rah-
menvertrag nach § 78 f SGB VIII:
Anpassung von Vergütungssätzen,
Empfehlungen zu Sonderaufwen-
dungen 18) Änderung der Satzung
über die Führung des Theaters Frei-
burg als Eigenbetrieb vom 15. März
2005 19) Vierstreifiger Ausbau
Heinrich-von-Stephan-Straße 21)
Realisierungswettbewerb Platz der
Alten Synagoge, Wettbewerbser-
gebnis und weiteres Vorgehen

Bau- und Umlegungsausschuss
Gr. Sitzungssaal, Techn. Rathaus
Mi, 7.5. 16.15 Uhr

Kulturausschuss
Do, 8.5. 16.15 Uhr

Kartenbestellung unter Telefon 
201-2853, Öffnungszeiten der 
Theaterkasse Bertoldstraße 46: 
Di–Fr 10–18 Uhr, Sa 10–13 Uhr. Infos
unter www.theaterfreiburg.de

Samstag, 26.4.
„Mitridate“, Premiere
Großes Haus 19.30 Uhr 
„Oh, wie schön ist Panama“ (ab 5)
Kleines Haus 16 Uhr
„pvc-Workshop: Tango-crash“
Tanzstudio 15.30 Uhr 
„Das doppelte Karottchen“
Bahnhof Gottenheim 16 Uhr
Sonntag, 27.4.
„Der Barbier von Sevilla“,
Großes Haus 19.30 (Einf. 19 Uhr) 
„Oh, wie schön ist Panama“ (ab 5)
Kleines Haus 11 Uhr
„Fremdwerden I–III“
Kammerbühne 19 Uhr
„Das doppelte Karottchen“
Bahnhof Gottenheim 11 Uhr
„pvc-Workshop: Tango-crash“
Tanzstudio 14 Uhr 

Montag, 28.4.
„Oh, wie schön ist Panama“ (ab 5)
Kleines Haus 10 Uhr
„pvc – Rainforest Bootleg Show“
Kleines Haus 20 Uhr
„Autorenschlacht“
Werkraum 21 Uhr

Dienstag, 29.4.
„Romeo und Julia“
Großes Haus 12 / 18 Uhr
„Oh, wie schön ist Panama“ (ab 5)
Kleines Haus 10 Uhr
„pvc – Rainforest Bootleg Show“
Kleines Haus 20 Uhr
„Laut und Lyrik“, Gastspiel
Kammerbühne 20.30 Uhr

Mittwoch, 30.4.
„Mitridate“
Großes Haus 19.30 (Einf. 19 Uhr)

Städtische
Bühnen

Öffentliche
Ausschüsse

„Tod eines Handlungsreisenden“
Kleines Haus 20.30 Uhr
„pvc: Lilith“
Kammerbühne 20.30 Uhr
Freitag, 2.5.
„Mitridate“
Großes Haus 19.30 (Einf. 19 Uhr)
„pvc – SOS“, Kleines Haus 20 Uhr
Samstag, 3.5.
„Die Teufel von Loudon“
Großes Haus 19.30 (Einf. 19 Uhr) 
„pvc – 3x3x3: Under Silence“
Alter Wiehre Bahnhof 11–18 Uhr

Sonntag, 4.5.
„Capitalism now: Der Kapitalismus
und das Prekariat. Vortrag von
Klaus Dörre“, Großes Haus 11 Uhr
„Michael Kohlhaas“
Großes Haus 19.30 Uhr
„Der 35. Mai“ (ab 6)
Kleines Haus 18 Uhr
„Fremdwerden I–III“
Kammerbühne 19 Uhr
Dienstag, 6.5.
„6. Sinfoniekonzert: Brahms“
Konzerthaus 20 (Einf. 19.30 Uhr)

Donnerstag, 8.5.
„Peer Gynt“
Großes Haus 18 (Einf. 18.30 Uhr) 
„Hörspielpark: Helge Schneider“
Kammerbühne 20.30 Uhr
„Text und Szene: Schnee“
Universität, HS 1221 19.30 Uhr

Freitag, 9.5.
„Die Nibelungen“
Großes Haus 19.30 (Einf. 19 Uhr) 
„Nachtfoyer: ninnananne – Die
schönsten italienischen Kanzonen“
Foyer 22.15 Uhr
„Kaspar Häuser Meer“
Kleines Haus 20 Uhr
„The 99 most beautiful names of
Allah“
Kammerbühne 20.30 Uhr
„Projekt Y: Nixe Frau“
Werkraum 18 Uhr
„Vernissage: À encoller – Kleben“
Passage 19 Uhr
Samstag, 10.5.
„Mitridate“
Großes Haus 19.30 (Einf. 19 Uhr) 
„Schnee“
Kleines Haus 20 (Einf. 19.30 Uhr)
„pvc – Tanz-Kontexte“
Kammerbühne 20.30 Uhr
„Theaterführung“
Theaterkasse 11 Uhr
„Projekt Y: Nixe Frau“
Werkraum 15 / 18 Uhr

Augustinermuseum
Malerei, Skulptur und Kunsthand-
werk vom Mittelalter bis ins
20. Jahrhundert mit Schwerpunkt
auf der Kunst des Oberrheingebiets.
Augustinerplatz, Tel. 201-2531,
Di–So 10–17 Uhr, Mi bis 20 Uhr
Blickfang April:
„Konsol-Engel mit Medaillons”
Blickfang Mai:
„Trinkkulturen im Wandel“
Sammlung:
„Marienbilder“
Do, 1.5. 11 Uhr
„Adam und Eva als Thema der
Renaissancekunst“
So, 4.5. 11 Uhr
„Heilige und ihre Attribute“
Mi, 7.5. 12.30 Uhr
Steckenpferd Kunst:
„Der Altar des Hausbuchmeisters“
So, 27.4. 11 Uhr
Museumspädagogik:
Infos und Anmeldung: Tel. 201-2501
„Familiennachmittag: Was weißt
Du von der Lieben Frau?“, für
Eltern und Kinder ab 5, 2,50 Euro
So, 4.5. 14 Uhr
Museum für Stadtgeschichte –
Wentzingerhaus
Von der Gründung der Stadt bis zur
Barockzeit. Münsterplatz 30,
Tel. 201-2515, Di–So 10–17 Uhr
Exponat des Monats April:
„Büste des Marquis de Vauban“
Exponat des Monats Mai:
„Mittelalterlicher Arbeitsvertrag“
Führung: Fr, 9.5. 12.30 Uhr
Führungen :
„Stadtgesch. im Wentzingerhaus“
So, 27.4. / Do, 1.5. 11 Uhr
Welte-Konzert
So, 4.5. 11 Uhr
Vortrag:
„Freiburger Biografien“, VHS im
Schwarzen Kloster, Raum 204
Mo, 21.4. 20 Uhr
Museumspädagogik:
Infos und Anmeldung: Tel. 201-2501
„Familienführung: Das Klavier
macht Musik“, ab 5, 1,50 Euro
So, 27.4. 12 Uhr

Museum für Neue Kunst
Expressionismus, Neue Sachlichkeit,
Abstraktion nach 1945, neue
Tendenzen. Marienstraße 10a, 
Tel. 201-2581, Di–So 10–17 Uhr
Ausstellung:
„Art Brands“ bis 4.5.
Führungen:
So, 27.4. / So, 4.5. 11 / 15 Uhr
Do, 1.5. 15 Uhr
Frühkunst:
„Breuer Comforta, 2007 und Hans
Peter Reuter: Stadtbad ohne ,Din-
ger‘, 1973“
Fr, 2.5. 7.15 Uhr

Städtische
Museen

Museumspädagogik:
Infos und Anmeldung: Tel. 201-2501
„Praxis Kunst: Zeichnen im
Museum“, für Jugendliche und
Erwachsene, 14 Euro pro Termin,
mit Anmeldung
Fr, 2. / 9.5. 15 Uhr
„Mal kreativ: Stilles Wasser und
tosende See“, Malnachmittag für
Kinder von 5–7, 2,50 Euro
Di, 6.5. 15 Uhr
„Faszination Ölmalerei“, Kurs für
Jugendliche und Erwachsene, 155
Euro, Anmeldung bis Di, 29.4., 10
Termine à 2 Stunden, Kursbeginn
Fr, 2.5. 16.30 Uhr

Archäologisches Museum
Colombischlössle (Arco)
Archäologische Funde von der
Altsteinzeit bis zum Mittelalter.
Colombischlössle, Rotteckring 5, 
Tel. 201-2571, Di–So 10–17 Uhr
Ausstellung:
„Zurück in die Steinzeit – Leben
wie vor 5000 Jahren“ bis 27.7.
Aktionen:
„Spinnen und Weben wie in der
Steinzeit“
So, 27.4. 14 Uhr
Führungen:
„Führung für Erwachsene“
So, 27.4. 12 Uhr
„Abend-Highlight: Ein Steinzeit-
mensch aus Fleisch und Blut –
Kostümführung“
Di, 6.5. 18.30 Uhr
„Happy-Hour“
Mi, 7.5. 12.30 Uhr
Sonntagsmatinee:
„Musik im Treppenhaus und
Führung: Talisman und Malerei –
Als der Mensch die Kunst erfand“
So, 4.5. 11 Uhr

Adelhausermuseum für
Natur- und Völkerkunde
Wegen Sanierung geschlossen!

Kunsthaus L6
Städtisches Kunst- und Ausstellungs-
haus, Lameystr. 6, Öffnungszeiten:
Do / Fr 16–19 Uhr; Sa / So 11–17 Uhr,
„Sandra Eades: Between the
Images“ bis 18.5.
„Führung mit Sandra Eades“
So, 27.4. 11 Uhr

Richard-Fehrenbach-Planetarium,
Bismarckallee 7g. Kartenreservie-
rungen unter Tel. 3890630 (Mo–Fr
8–12 Uhr) oder im Internet auf
www.planetarium.freiburg.de
„Die Zeit der Welt“,
Erwachsene und Jugendliche ab 12
Di, Fr, Sa 19.30 Uhr
„Sternkraftwerk Sonne“,
für Familien mit Kindern ab 8
Mi, Sa, So 15 Uhr
„Siri vom Rande der Milchstraße“,
für Familien mit Kindern ab 5
Fr 15 Uhr
„Sternhimmel des Monats: Wie
stabil sind die Planetenbahnen“
Mo, 5.5. 19.30 Uhr

Hauptstelle am Münsterplatz 
Münsterplatz 17, Tel. 201-2207, 
Di–Fr 10–19 Uhr, Sa 10–14 Uhr
„Lesetreff: ,Schwarze Flut’ von
Yasushi Inoue“
Di, 29.4. 15 Uhr
„Vorlesestunde mit Felizitas
Lacher“, für Kinder von 3–5
Mi, 30.4. 15 Uhr
„Hef Buthe liest aus: Im Schatten
des Münsters“
Fr, 2.5. 16.30 Uhr
„Ausstellung: Deutschland unter
Druck – Nationalismus in Druck-
werken von 1890–1945“ 6.5.–23.5.
„Buchpräsentation: Die nEUen er-
lesen“ 6.5.–17.5.

Stadtteilbibliothek Haslach
Staudingerstraße 10, Tel. 201-2261,
Di–Fr 13–18 Uhr, Sa geschlossen
„Die Haslacher Wundertüte prä-
sentiert: E-Werk zu Gast“ bis 30.4.
„Ausstellung: Gesichter Papua
Neu-Guineas“ 2.5.–30.5.
„Vorlesen im Vorlesesessel“, ab 3
Mi 17 Uhr
Stadtteilbibliothek Mooswald
Falkenbergerstr. 21, Tel. 201-2280, 
Di/Fr 9–13 Uhr; Mi 14–18 Uhr; Do
9–18 Uhr, Sa und Mo geschlossen
„Lesen und lesen lassen“, ab 5
Do, 17.4. 15.30 Uhr

Kinder-und Jugendmediothek
(KiJuM) Rieselfeld
Maria-von-Rudloff-Platz 2, Tel. 201-
2270, Di–Fr 13–18, Mi 10–18 Uhr.
„Kinder lesen für Kinder“ von 3–6
Di, 29. 4. 15.30 Uhr
„Suchen und Finden im Internet“,
für Erwachsene
Do, 8.5. 18.15 Uhr
„Bilderbuchkino: Als Michel den
Kopf in die Suppenschüssel
steckte“, für Kinder ab 4
Mo, 5.5. 15.30 Uhr
„Dienstag ist Vorlesetag“, für
Kinder von 3–6
Di, 6.5. 15.40 Uhr

Stadtbibliothek
Freiburg

Keidel Mineral-Thermalbad
An den Heilquellen 4, Tel. 490590
täglich 9–22 Uhr

Westbad
Ensisheimer Str. 9, Tel. 201-2350
Mo, Mi, Fr 10–21 Uhr
Di, Do 7–21 Uhr
Sa, So 9–20 Uhr

Faulerbad
Faulerstr. 1, Tel. 201-2370
Mo–Do 6–8 Uhr,12–22 Uhr
Fr 8–12 Uhr

(nur Senioren und Schwangere)
12–22 Uhr

Sa 8.30–10.30 Uhr (nur Frauen)
10.30–20 Uhr

So 9–18 Uhr

Haslach
Sanierung: Bis 2009 geschlossen!

Hochdorf
Hochdorfer Str.16b, Tel. 07665/3822
Di, Do 15–20 Uhr
Do 9.30–11 Uhr

(nur Senioren und Schwangere)
Fr 15–21 Uhr Sa 12–18 Uhr
So 8.30–13 Uhr
Mo, Mi geschlossen

Lehen
Lindenstraße 4, Tel. 85242
Di 14–18 Uhr
Mi–Fr 14–20 Uhr
Sa 10–18 Uhr
So, Mo geschlossen

VHS im Schwarzen Kloster: Rot-
teckring 12; VHS-Studio: Sedanstr. 7
Internet: www.vhs-freiburg.de, 
Tel. 3689510
„Exkursion: Auf den Spuren der
Römerstraßen in Südbaden“
Sa, 26.4. 10 Uhr
„Exkursion: Vogelstimmen“
Sa, 26.4. 6.30 Uhr
„Reisen durch die Schweiz“
Mi, 30.4. 19 Uhr
„Die Angst ist eine Kraft“, Studio
Di, 6.5. 18.45 Uhr

Centre Culturel Français
Freiburg (CCFF)
Münsterplatz 11 (im Kornhaus),
Tel. 207390, www.ccf-fr.de
Öffnungszeiten: Mo–Do 9–17.30, 
Fr 9–14, Sa 11–14 Uhr 
Filmreihe Jacques Demy: „La Baie
des Anges / Die Blonde Sünderin“
(F 1962, OmeU), Kommunales Kino
Sa/So, 3./4.5. 19.30 Uhr

Musikschule Freiburg
Haus der Jugend, Uhlandstraße 4
Tel. 201-2052, www.musikschule-
freiburg.de
Sa, 26.4.: „Infotag Elementare Mu-
sik”, für Eltern und Kinder von 3–6,
in den Stadtteilen 11–13 Uhr
„Kammermusik-Konzert“, Kaiser-
saal im Historischen Kaufhaus
So, 27.4. 17 Uhr

Naturerlebnispark Mundenhof
Ganzjährig rund um die Uhr zu-
gänglich. Eintritt nur bei Sonderver-
anstaltungen, Parkgebühr 5 Euro.
Infos unter Tel. 201-6580
KonTiKi: „Offenes Angebot ab 7“
Di, Mi, Do 14.15–17 Uhr
„Jubiläums-Frühlingsfest“
So, 27.4. 11–17 Uhr

Schwerpunktaktionen des
Gemeindevollzugsdienstes
Kontrolle der Anwohnerparkplätze
im Holzmarktquartier ab 5.5.

Recyclinghöfe
Anlieferung von Wertstoffen,
privatem Sperrmüll, Hausrat,
Schnittgut und Schadstoffen
St. Gabriel (Liebigstraße)
Di 9–12.30, 13–18 Uhr
Fr/Sa 8–13 Uhr
Warenbörse Mo, 13–15 Uhr
Haslach (Carl-Mez-Straße)
Do 8–16 Uhr Sa 9–16 Uhr
Waldsee (Schnaitweg 7)
Mi 9–16 Uhr
Sa (keine Schadstoffe) 9–12 Uhr

Umladestation Eichelbuck
Eichelbuckstr., Tel. 584717
Selbstanlieferung von Sperrmüll
(letzter Einlass jeweils 15 Minuten
vor Ende der Öffnungszeit)
Mo–Do 7.15–12, 13–16.15 Uhr
Fr 7.15–12.30, 13–15.45 Uhr
1.Samstag im Monat 9–13 Uhr

Schadstoffmobil
Abgabe von Reinigungsmitteln,
Medikamenten, Chemikalxien,
Schädlingsbekämpfungmitteln,
Altöl, Farben etc.
Opfingen (Am Sportplatz)
Mo, 5.5. 8.30–11 Uhr
Herdern (Ludwig-Aschoff-Platz)
Mo, 5.5. 13–15 Uhr

Abfall &
Recycling

Dies &
Jenes

Städtische
Bäder

STADT
FREIBURG

BESTATTUNGS
DIENST

Sie erreichen uns Tag
und Nacht unter
Tel. O761-27 30 44

Vom Himmel hoch, da komm ich her
Gute Nachrichten aus dem Augustinermuseum: Das neue
Museum nimmt langsam Konturen an. Die Einbauten im ehema-
ligen Kirchenschiff sind bereits weit fortgeschritten, und in der
vergangenen Woche sind auch schon die Hauptfiguren der Mari-
enkrönung, die Prophetenfiguren sowie die Scheinwasserspeier
ganz in die Nähe ihrer endgültigen Standorte gerückt: Durchs
noch geöffnete Dach schwebten die tonnenschweren und frisch
restaurierten Sandsteinfiguren am Kran in den früheren Kirchen-
raum. Mit der Neugestaltung des Museums sowie dank einer Dau-
erleihgabe des Münsterfabrikfonds bietet sich erstmals die
Chance, den mittelalterlichen Figurenzyklus als Sammlung
zusammenzuführen und gemeinsam zu präsentieren. 

(Foto: R. Buhl)

Konzerte im
Freien starten
Das Kulturamt veranstaltet

auch in diesem Jahr wieder die
„Konzerte im Freien“. Auftakt
ist am Donnerstag, 1. Mai. Im
Seepark spielt von 11 bis 12.15
Uhr der Eisenbahner Musik-
verein auf der Seebühne. Am
Sonntag, 4. Mai, musiziert von
11 bis 12.15 Uhr die Akkor-
deon-Gilde im Stadtgarten.

Bürgerreise 
nach Israel

Für die Bürgerreise nach Is-
rael vom 21. bis 28. Juni sind
noch Plätze frei. Der Preis be-
trägt mit Flug, Halbpension,
Busfahrten und Eintrittsgel-
dern rund 1200 Euro. Anmel-
dung und Infos bei J. Reiner,
Tel. 07663/605440, E-Mail: jo-
hannes.reiner@t-online.de.
Anmeldeschluss ist der 4. Mai. 
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Sommerferien
im Kindergarten 

Wie jedes Jahr bietet die
Stadt auch in diesen Sommer-
ferien eine dreiwöchige Kin-
derbetreuung an. Eltern, die in
den Schließzeiten der Kinder-
gärten Schwierigkeiten mit der
Unterbringung ihrer Kinder ha-
ben, können in der Zeit vom 11.
bis 29. August ihre Kinder von
7.30 bis 14 Uhr oder bis 16.30
Uhr in den städtischen Kinder-
garten „Die wilde 13“ im Hil-
degard-von-Bingen-Weg 10
bringen. Das Angebot kostet 40
Euro pro Woche bis 14 Uhr und
50 Euro bis 16.30 Uhr, jeweils
einschließlich Essen.

❐ Anmeldungen für einen der
insgesamt rund 60 Plätze
nimmt das Sozial- und Jugend-
amt, Fahnenbergplatz 4, Zim-
mer 145, Tel. 201-3538 ab
sofort entgegen. Anmelde-
schluss ist Donnerstag, der 31.
Juli.

Die Stadt Freiburg und die
Bürgerschaft des Stadtteils Eb-
net trauern um den früheren
Ortsvorsteher und ehemaligen
Bürgermeister Wilhelm Ruh,
der am 10. April nach schwerer
Krankheit verstorben ist. 

Der gebürtige Ebneter des
Jahrgangs 1920 hatte ursprüng-
lich die Landwirtschaftsschule
besucht. Als Kriegsversehrter
aus dem II. Weltkrieg heimge-
kehrt, war Wilhelm Ruh bereits
1948 Ratsschreiber der damals
noch selbstständigen Ge-
meinde Ebnet geworden. 1966
wählte die Ebneter Bürger-
schaft ihn zum Bürgermeister.
Als 1974 Ebnet zu Freiburg
eingemeindet wurde, berief der
Gemeinderat ihn zum haupt-
amtlichen Ortsvorsteher und
Vorsitzenden des Ortschafts-
rats. In diesem Amt wurde Wil-
helm Ruh bis zu seinem 65. Le-
bensjahr bestätigt und versah
anschließend noch für weitere
fünf Jahre ehrenamtlich die
Aufgabe des Ortsvorstehers.
1990 zog er sich endgültig aus
dem politischen Leben zurück. 

Nahezu seine gesamte Amts-
zeit war geprägt von der Dis-
kussion um die B 31. Wilhelm
Ruh trat vehement für eine
Straßenplanung ein, die Ebnet
vom Durchgangsverkehr entla-
sten sollte. Nach jahrzehntelan-
gen Diskussionen und Gerichts-
verfahren wurden die entschei-
denden Weichen für die heutige
Neubaustrecke erst nach Ende
seiner Amtszeit gestellt. 

In einem persönlichen
Schreiben an die Witwe des
Verstorbenen würdigt OB Die-
ter Salomon die Verdienste von
Wilhelm Ruh: „Er hat als Bür-
germeister und als Ortsvorste-
her wesentlich dazu beigetra-
gen, dass Ebnet seinen gewach-
senen dörflichen Charakter mit
einer eigenen Identität wahren
konnte.“

NAMEN UND
NACHRICHTEN

Westrandstraße
wird saniert

Frischen Asphalt erhält der-
zeit die Westrandstraße zwi-
schen Autobahnzubringer
Mitte und Forsthaussteg. Die
obersten Asphaltschichten sind
insbesondere auf der rechten
Fahrspur stark beschädigt und
zeigen sich in Form von stark
klaffenden Rissen. Durch die
Sanierungsmaßnahme kann
eine weitergehende Schädi-
gung der oberen Straßenschicht
vermieden werden. Die Bauar-
beiten laufen seit vergangenem
Montag und dauern voraus-
sichtlich rund acht Wochen. 

Während der Bauzeit wird
der Verkehr wechselseitig auf
eine Fahrspur reduziert. Die
Auf- und Abfahrten zum Zu-
bringer Mitte, zur Sundgaual-
lee und zur Elsässerstraße wer-
den jeweils für zirka eine Wo-
che gesperrt. Die Umleitungs-
und Umfahrungsstrecken wer-
den ausgeschildert. 

Spielplatz an der
Stadthalle

Im Freiburger Osten wurde
jetzt der neue Kinderspielplatz
zwischen dem Wohngebiet am
Alten Messplatz und der Stadt-
halle fertiggestellt. Insgesamt
4800 Quadratmeter groß ist die
Fläche mit ihrem alten Baum-
bestand, die zuletzt als Materi-
alzwischenlager diente und nun
für 135000 Euro umgestaltet
wurde. Entstanden ist dort in
siebenmonatiger Planungs-
und Bauzeit ein Spielplatz mit
großzügigen Geländemodellie-
rungen und verschiedenen
Spielstationen wie ein Kletter-
gerüst, ein großer Wasser- und
Sandspielbereich, der mit Sitz-
quadern aus Naturstein einge-
fasst ist, und ein Spielhaus für
die Kleinsten.

Sonderzüge
nach Mulhouse
Vom 4. Mai bis zum 12. Ok-

tober pendelt wieder sechsmal
pro Sonntag der blau-silberne
Triebwagen der französischen
Bahn zwischen Müllheim und
Mulhouse. Alle Infos zu diesem
grenzüberschreitenden Ange-
bot – von besonders lohnenden
Reisezielen und -tagen bis zu
aktuellen Fahrplanänderungen
– gibt’s im Internet unter
www.muellheim-mulhouse.de. 

Fahrkarten sind an den Auto-
maten der Deutschen Bahn un-
ter „Sonderangebote“ zu bu-
chen und jetzt auch im Vorver-
kauf erhältlich. Gültig sind die
verschiedenen Tageskartenan-
gebote ab Müllheim/Neuen-
burg – Besitzer der Regiokarte
kommen also günstig weg. 

Passivhaus macht Wentzinger
zur Ganztagesschule
Erweiterungsbau wird im Frühjahr 2009 fertig

Eigentlich könnte er den
Spaten permanent mit

sich führen – so oft hat OB
Salomon in den letzten Wo-
chen erste Spatenstiche aus-
geführt oder Grundsteine
gelegt. Am vergangenen
Montag war er mit seinem
Gartengerät in den Wentzin-
ger-Schulen zu Gast. Dort
entsteht derzeit für 3,5 Mil-
lionen Euro ein Erweite-
rungsbau, der aus der Lehr-
anstalt am Seepark eine
Ganztagesschule macht.

„Schulen sind der wichtigste
Investitionsschwerpunkt im
laufenden Doppelhaushalt“,
betonte Dieter Salomon im
Rahmen der feierlichen Grund-
steinlegung Anfang der Woche.
Über 30 Millionen einschließ-
lich der Sanierungen stehen
dafür 2007 und 2008 bereit.
Am Seepark ist auch das Land
mit im Boot und steuert im
Rahmen seiner „Investitions-
offensive Ganztagesschulen“
777000 Euro bei. 

Begleitet wurde der Ober-
bürgermeister von Gerda
Stuchlik, die als Schul- und
Umweltbürgermeisterin gleich
doppelten Grund zur Freude
hatte. Zum einen verfügt Frei-
burg mit der Fertigstellung des
Erweiterungsbaus im kommen-
den Frühjahr tatsächlich über
ein Ganztagesangebot für jede
Schulart, so wie es der Ge-
meinderat im Januar 2003 be-
schlossen hatte. Auf der ande-
ren Seite setzt der Bau auch aus
Umweltsicht Maßstäbe. „Die
Ganztagserweiterung ist das er-
ste öffentliche Gebäude der
Stadt Freiburg in Passivhaus-
bauweise“, so Stuchlik. Das ko-
stet zwar 400000 Euro mehr als
der bislang übliche Niedrig-

energiestandard, benötigt aber
nur ein Drittel der Heizwärme
und holt die Mehrkosten so im
Laufe der nächsten 30 Jahre
wieder rein. Die Umwelt profi-
tiert allerdings vom ersten Tag
an – ein weiterer Beitrag zur
Erreichung der ehrgeizigen
Freiburger Klimaschutzziele.

An erster Stelle nützt der Er-
weiterungsbau aber natürlich
den Schülerinnen und Schüler
der Wentzinger-Schulen. Auf
insgesamt rund 2300 Quadrat-
metern entsteht im Erdgeschoss
die Cafeteria samt Küchenan-
lage, im Obergeschoss finden
Kreativ- und Ruheräume ihren

Platz. Im Keller schließlich
werden eine Fahrradwerkstatt
und Technikräume eingerichtet.
Der Aufenthalt in den neuen
Räumen soll sehr angenehm
sein, schließlich sorgt das aus-
gefuchste Klimakonzept für
warme Wände und Böden im
Winter, Schutz vor Überhitzung
im Sommer und gute Durchlüf-
tung in allen Jahreszeiten.
Schließlich sind Küche und Ca-
feteria so geplant, dass gesunde,
schmackhafte und abwechs-
lungsreiche Speisen angeboten
werden können. Da wollte man
doch glatt noch mal Schüler
sein. . .

Da isser drin! Ehe der Grundstein dauerhaft verschlossen
wurde, hat ihn BZ-Fotograf Ingo Schneider schnell noch
einmal abgelichtet (Foto: R. Buhl)

Sommerfahrplan 
30.03.08 – 25.10.08  Airport Bus 

 

Mo bis Fr Samstag Sonntag 

ab FR         ab Basel ab FR         ab Basel ab FR       ab Basel 

03:30  06:30 03:30  09:15 03:30  10:00 

04:15  08:00 06:45  10:30 04:15  11:45 

05:30  09:15 08:00  12:15 07:00  12:45 

07:00  10:15 09:30  14:00 08:45  13:45 

08:15  11:45 11:00  15:15 10:15  15:30 

09:15  12:45 12:15  16:15 11:45  16:45 

10:15  13:45 14:00  18:30 12:45  18:00 

11:45  14:45 15:15  20:15 13:45  20:15 

12:45  15:45 16:15  23:00 14:45  22:45 

13:45  16:45 18:30  00:00 16:45  00:00 

14:45  17:45    19:15   

15:45  19:00 

16:45  20:00 
Die Fahrt dauert nur 55 Minuten ! 

17:45  22:00 

18:45  23:00 

20:00  00:00 

Tel. 0761 / 500 500 

www.freiburger-reisedienst.de 

Nachts bleibt eine Tunnelröhre zu
Regierungspräsidium führt Garantiearbeiten im B31-Tunnel durch
Bis Mitte Juni muss nachts jeweils eine Röhre voll gesperrt werden

Kleine Ursache – große
Wirkung: Im Beton der

B31-Tunnelröhren stellten
die Prüfer des Regierungs-
präsidiums kurz vor Ablauf
der fünfjährigen Gewährlei-
stung feinste Risse fest. Die
sind nicht tragisch, die Be-
seitigung ist aber aufwen-
dig. Die Folge: Bis 14. Juni
muss mit Ausnahme weni-
ger Tage nachts jeweils eine
Tunnelröhre komplett ge-
sperrt werden. 

Fünf Baukolonnen mit Spe-
zialisten aus ganz Deutschland
sind seit vergangener Woche
am Werk, um die feinen Risse
in Tunneldecken und -wänden
zu „verpressen“, also mit ei-
nem Spezialmittel dauerhaft zu
verschließen. Dass solche
Risse auftreten, ist nicht weiter
ungewöhnlich; Beton hat die
Eigenschaft zu kriechen, und
dabei entstehen feine Risse.
Problematisch werden die erst
nach vielen Jahren, wenn Was-
ser eindringt und die Substanz
angreift. 

Die Leidtragenden der Sa-
nierung sind die Anwohner ent-
lang der Kappler, Hansjakob-
und Schwarzwaldstraße. Sie
müssen bis Mitte Juni damit le-
ben, dass der Verkehr zwischen
19.30 und 6 Uhr morgens stadt-
einwärts (bzw. zwischen 21
und 7 Uhr stadtauswärts) mit
Ausnahme einiger weniger
Nächte und der Wochenenden
durch ihr Wohnviertel rollt. In

der Kappler Straße kommt zum
Lärm auch noch ein absolutes
Halteverbot in den Nachtstun-
den, um den Weg für Rettungs-
kräfte und Lkw freizuhalten.

Zum Bauablauf: Die Arbei-
ten in der Nordröhre (stadtein-
wärts) enden voraussichtlich
am 21. Mai. In der Südröhre
geht’s dann am 23. Mai weiter
– allerdings zunächst nur mit
der Sperrung einer Fahrspur.
Erst ab 27. Mai muss der Tun-
nel stadtauswärts nachts voll
gesperrt werden. Um Rück-
staus in die Stadt zu verhin-
dern, beginnen die Arbeiten in
dieser Röhre immer erst um
21 Uhr.

Weil die Tunnelsperrung für
die Anwohner an der Umlei-
tungsstrecke zu einer beträcht-
lichen Lärmbelästigung führt,
hat sich die Stadt gegenüber
dem Straßenbaureferat im Re-
gierungspräsidium intensiv
dafür eingesetzt, Alternativen
zur Vollsperrung zu prüfen
oder eine Verkürzung der Bau-
zeit – beispielsweise durch die
Einbeziehung der verkehrs-
schwachen Wochenendnächte
– zu erreichen. Da die Stadt
aber erst wenige Tage vor Be-
ginn der Arbeiten vom Regie-
rungspräsidium informiert
worden war, waren keine Ände-
rungen des Bauablaufplans
mehr möglich. 

❐ Infos über aktuelle Baustel-
len in der Stadt gibt’s unter
www.freiburg.de/baustellen.

Einfahrt verboten: Bis Mitte Juni bleibt wegen Sanie-
rungsarbeiten nachts jeweils eine Röhre der B31 Ost
gesperrt (Foto: R. Buhl)

Das große Reinemachen
geht in die fünfte

Runde: Bis Oktober kann
man bei „Freiburg packt
an“ wieder die Ärmel hoch-
krempeln und sich tatkräf-
tig engagieren. 

Los geht es in den Stadttei-
len, auch mit „Bachputzete“
kann jederzeit gestartet werden.
Weil der Bedarf nach handfe-
ster Zusammenarbeit groß ist,
können erstmals auch ganze
Firmenbelegschaften mitma-
chen und beim „Betriebsaus-
flug zum Anpacken“ ordentlich
schuften. Neu im Programm ist
auch „Freiburg packt an mobil“
mit Spielmobil-Einsatz.

Nicht nur sauber, sondern
auch ökologisch wertvoll sollen
die Aktionen sein. Dazu passt
der Wettbewerb, den die
Ökostation ab Mai startet: Für
„Lebensräume an den Schulen“
sollen Schüler mit selbst gebau-

ten Nistkästen sorgen, im näch-
sten Jahr dann die so beförderte
Artenvielfalt beobachten und
dokumentieren. Darum geht es
auch beim „Geo-Tag der Arten-
vielfalt“ am 14. Juni rund um
den Moosweiher. 

Im Sommer naht internatio-
nale Hilfe: Jugendliche aus den
USA werden jeweils einen hal-
ben Tag lang mitarbeiten. At-
traktiver gestaltet werden soll
ab Juli die Jugendverkehrs-
schule, im Herbst wird der
Mundenhof auf das nächste
Frühjahr vorbereitet. Die ganze
Zeit über begleitet die „Aktion
Sauberes Freiburg“ der ASF die
ehrenamtlichen Einsätze. Ein
Anruf unter 7670770 genügt,
und schon wird „wilder“ Müll
beseitigt. Zum Telefon greifen
sollten auch alle, die selbst an-
packen wollen: Infos gibt es
beim Garten- und Tiefbauamt
unter 201-4712 / -4456 oder di-
rekt bei den Veranstaltern.

Mehr als nur sauber
Freiburg packt zum fünften Mal an
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